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Rahmenvereinbarung über die Medientechnikplanung, Beschaffung, Aufbau und 
Montage von Medienstationen und -installation in den Ausstellungsbereichen 

M30 und M29 des Ethnologischen Museums im Humboldt Forum 

Vertragsparteien 

Auftraggeber 

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 

gemeinschaftlich vertreten durch die Präsidentin, 

Prof. Dr. Marion Ackermann und 

Herr Gero Dimter, 

als weiteres Mitglied des Vorstandes, 

diese vertreten durch Frau Henrietta Lidchi,  

Direktorin des ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst, 

sowie den Leiter der Zentralen Vergabestelle 

Herrn Jan Buchholz 

Von-der-Heydt-Straße 16-18 

10785 Berlin 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: _____ 

 

 

Auftragnehmer 

_____ 

_____ 

 

 

 Teil A Allgemeine Regelungen 

1 Gegenstand 

Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung sind folgende Leistungen: 

Bei der Vergabe geht es zentral um die fachliche Medientechnikplanung und die resultierende 
Beschaffung von Hardware, bzw. Hardwarekomponenten unter Verwendung vorhandener 
Medientechnikgeräte, sowie um die Montage (Ab-, Um- und Aufbau) und Inbetriebnahme sämtlicher 
IT-Systeme inklusiver eines Testlaufs von zwei Wochen.  

 

Die Medientechnikplanung sowie die entsprechenden folgenden Leistungen sind hauptsächlich in 
folgenden Positionen zusammengefasst: 

● Abbau einer vorhandenen 10-Kanal-Bildschriminstallation (M30). 

● Umzug einer Videoprojektion innerhalb eines Ausstellungsbereichs (M29). Bespielung der 
Videoprojektion mit neuem Content. 

● Aufbau von fünf neuen Medieninstallationen in einem Ausstellungsbereich (M30): einen 
Dokumentarfilm (Touchscreen mit Kopfhörern), eine digitale Bildergalerie (Touchscreen ohne 
Sound), eine raumgreifende, multimediale Kunstinstallation (Videoprojektion auf eine Skulptur, mit 
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Kopfhörern), eine 3-Kanal-Installation (Screens, ohne Sound) und eine sog. Recherchestation 
(Touchscreen).  

Ausführliche Informationen zum konkreten Umfang und Bedingungen sind dem beigefügten 
Leistungsverzeichnis sowie dem Rahmenzeitplan zu entnehmen.  

 

_____  

2 Bestandteile der Rahmenvereinbarung 

Es gelten als Vertragsbestandteile: 

2.1 dieser Vertragstext einschließlich der Begriffsbestimmungen und den folgenden Anlagen 
in der hier aufgeführten Rangfolge: 

 

Anlagen zur EVB-IT Rahmenvereinbarung 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum / 
Version 

Anzahl 
Seiten 

1   Leistungsbeschreibung inkl. Anlagen  _____  _____ 

2  Leistungsverzeichnis (Preisblatt) xlsx  _____  _____ 

3  Zusätzliche Vertragsbedingungen SPK   _____  _____ 

4     _____  _____ 

5     _____  _____ 

 

Diese Rangfolge gilt auch im Rahmen der Einzelaufträge. 

2.2 für die jeweiligen Einzelaufträge, je nach Leistungsart, die folgenden EVB-IT AGB: 

Auswahl AGB Erläuterung 

☒  EVB-IT Kauf-AGB Kauf von Hardware 

☐  EVB-IT Instandhaltungs-AGB Instandhaltung von Hardware 

☐  EVB-IT Überlassung Typ A-AGB Dauerhafte Überlassung von 
Standardsoftware (Kauf) 

☐  EVB-IT Überlassung Typ B-AGB Zeitweise Überlassung von Standardsoftware 

☐  EVB-IT Pflege S-AGB Pflege von Standardsoftware 

☒  EVB-IT System-AGB Erstellung von Gesamtsystemen, ggf. 
einschließlich Systemservice 

☐  EVB-IT Systemlieferungs-AGB Lieferung von Systemen, ggf. einschließlich 
Systemservice 
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Auswahl AGB Erläuterung 

☐  EVB-IT Erstellungs-AGB Erstellung bzw. Anpassung von Software 

☐  EVB-IT Service-AGB Systemserviceleistungen 

☐  EVB-IT Cloud-AGB Cloudleistungen 

☒  EVB-IT Dienstleistungs-AGB Dienstleistungen 

  

Die einbezogenen EVB-IT AGB gelten in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden 
Fassung. 

  

☐ sowie nachrangig folgende weitere Regelungen des Auftraggebers (z. B. zusätzliche oder 
besondere Vertragsbedingungen), namentlich _____.  

sowie nachrangig zu Nummern 2.1 und 2.2 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung 
von Leistungen (VOL/B) in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

  

Die oben genannten EVB-IT AGB (zusammen oder einzeln auch die EVB-IT AGB genannt) stehen unter 
evb-it.gov.de zur Einsichtnahme bereit. Die VOL/B wurde im Bundesanzeiger AT Nr. 178a vom 23. 
September 2003 veröffentlicht. 

Die Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* sowie auftragnehmerseitiger AGB für 
Art und Umfang der Cloudleistungen erfolgt nur nach Maßgabe der jeweiligen Regelungen im Besonderen 
Teil (Teil B) dieser Rahmenvereinbarung. Dies gilt unabhängig davon, ob und in welcher Rangfolge solche 
Bedingungen als Anlage in der Tabelle aus Nummer 2.1 aufgelistet werden. Allerdings gelten für 
Software* bzw. Softwarekomponenten, die Open Source Software* sind, die vom Rechteinhaber 
vorgegebenen Lizenzbedingungen. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten 
Dokumenten des Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer dem Angebot beigefügten 
Dokumenten Regelungen in den EVB-IT AGB, dieser Rahmenvereinbarung oder Einzelaufträgen 
widersprechen, sind sie ausgeschlossen. 

Weitere Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht ausdrücklich 
durch den Auftraggeber zugelassen wurden. 

Die in diesem Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter 
„Begriffsbestimmungen“ definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten Begriffe sind in den 
jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter „Begriffsbestimmungen“ definiert. 

 

3 Einzelaufträge 

Der Auftragnehmer ist aufgrund eines erklärten Einzelauftrages zu den dort beauftragten Lieferungen 
und/oder Leistungen verpflichtet, wenn diese nach der Rahmenvereinbarung vorgesehen sind. 

Einzelaufträge beziehen die Regelungen der Rahmenvereinbarung ein.  

3.1 Abrufe und Bestätigung 

3.1.1 Der Einzelauftrag erfolgt 

☐ mit dem/den Einzelauftragsmuster(n) aus Anlage Nr. _____. 

http://evb-it.gov.de/
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☐ mittels elektronischem Bestellsystem gemäß Anlage Nr. _____ und gemäß den dort aufgeführten 
Bestimmungen. 

☐ mit dem Bestellformular aus dem ERP-System des Auftraggebers bzw. des jeweiligen 
Bedarfsträgers. 

☒ wie nachfolgend beschrieben: schriftlich per E-Mail an den/die genannte Ansprechpartner/in für den 
Auftrag per Email mit Nennung der Position der Leistung im Leistungsverzeichnis. Soll nicht die 
Gesamtposition der Leistung im Leistungsverzeichnis abgerufen werden sollen oder können, muss 
der entsprechende prozentuale Ansatz der Position ebenso schriftlich mitgeteilt werden. 

 

☐ Die Erteilung des Einzelauftrages erfolgt 

☐ nach Abstimmung der folgenden Punkte: _____ (z.B. Termine, konkretisierter 
Leistungsumfang). 

☐ nach Durchführung des Verfahrens/Abstimmungsprozesses gemäß Anlage Nr. _____. 

3.1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Einzelaufträge aus dieser Rahmenvereinbarung 
unverzüglich, spätestens jedoch binnen 

☐ einer Woche 

☒ 3 Kalendertagen 

wie folgt zu bestätigen: 

☐ wie in Anlage Nr. _____ vorgesehen 

☐ in folgendem Internetportal (z. B. Lieferantenportal des Auftragnehmers) wie dort vorgesehen: 
_____ 

☐ in Textform an: wird bei Auftragsvergabe bekannt gegeben 

 

Hinweis: Vor der Bestätigung ist, soweit vereinbart, durch den Auftragnehmer zu prüfen, ob durch den 
Einzelauftrag Höchstvolumina überschritten werden! Siehe auch Abschnitt "Höchstvolumen" [im 
Standard Nummer 9]. 

 

 

4 Geschätztes Auftragsvolumen 

Das geschätzte Auftragsvolumen, d. h. der geschätzte Auftragswert (Schätzwert) oder die geschätzte 
Auftragsmenge (Schätzmenge) 

☐ ergibt sich aus: _____ [z.B. Anlage oder Bekanntmachung] 

☐ ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ beträgt _____ Euro (netto). 

☐ beträgt _____ [z. B. Personentage oder Lizenzen]. 

☒ ergibt sich aus den Regelungen zu den verschiedenen Leistungsarten (siehe Teil B dieser 
Rahmenvereinbarung) 

 

Geltung des geschätzten Auftragsvolumens in Relation zur Laufzeit 

☒ Das geschätzte Auftragsvolumen gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl. 
Verlängerungsoptionen und automatischen Verlängerungen. 
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☐ Das geschätzte Auftragsvolumen gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne 
Verlängerungsoptionen und ohne deren automatische Verlängerung. 

☐ Es erhöht sich durch die Ausübung von Verlängerungsoptionen für die Rahmenvereinbarung 
bzw. durch deren automatische Verlängerung 

☐ anteilig. 

☐ wie folgt: _____. 

 

5 Abnahmeverpflichtung/Mindestabnahme 

Es besteht keine Verpflichtung zum Abruf von Leistungen aus der Rahmenvereinbarung durch 
Auftraggeber oder Bezugsberechtigte, es sei denn, es ist in dieser Nummer etwas anderes vereinbart. 
Weder die Angabe geschätzter Auftragsvolumina noch die von Höchstvolumina führt zu einer 
Abnahmeverpflichtung. 

☐ Die Mindestabnahme ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Die Mindestabnahme beträgt _____ Euro (netto). 

☒ Die Mindestabnahme ergibt sich aus den Regelungen zu den verschiedenen Leistungsarten (siehe 
Teil B dieser Rahmenvereinbarung).  

Geltung der Mindestabnahme in Relation zur Laufzeit 

☒ Die Mindestabnahme gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl. 
Verlängerungsoptionen und automatischen Verlängerungen. 

☐ Die Mindestabnahme gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne 
Verlängerungsoptionen und ohne deren automatische Verlängerung. 

☐ Die Mindestabnahme erhöht sich durch die Ausübung von Verlängerungsoptionen für die 
Rahmenvereinbarung bzw. durch deren automatische Verlängerung 

☐ anteilig. 

☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Die Mindestabnahme gilt pro Jahr der Laufzeit der Rahmenvereinbarung, kumuliert über die 
Gesamtlaufzeit. 

6 Höchstvolumen 

Das Höchstvolumen, d. h. der Höchstwert oder die Höchstmenge 

☐ ergibt sich aus _____ [z. B. Bekanntmachung] 

☐ ergibt sich aus Anlage Nr.  

☒ beträgt __38.550___ Euro (netto) (Höchstwert). 

  

Geltung des Höchstvolumens in Relation zur Laufzeit 

☒ Das Höchstvolumen gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl. 
Verlängerungsoptionen und automatischen Verlängerungen. 

☐ Das Höchstvolumen gilt für die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne 
Verlängerungsoptionen und ohne deren automatische Verlängerung. 

☐ Es erhöht sich durch die Ausübung von Verlängerungsoptionen für die Rahmenvereinbarung 
bzw. durch deren automatische Verlängerung 

☐ anteilig. 
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☐ gemäß Anlage Nr. _____ 

  

6.1 Mitteilungspflicht des Auftragnehmers 

☒ Würde durch einen Einzelauftrag eine Höchstmenge bzw. der Höchstwert der 
Rahmenvereinbarung überschritten, wird der Auftragnehmer den Bezugsberechtigten und den 
Auftraggeber darauf hinweisen und den Einzelauftrag nicht ohne Freigabe des Auftraggebers 
und/oder des Bezugsberechtigten annehmen/bestätigen. 

☒ Die Mitteilung erfolgt zusätzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an 
folgende Adresse: wird bei Auftragsvergabe bekannt gegeben 

6.2 Folgen des Erreichens von Höchstvolumina 

Bei Erreichen oder Überschreiten des Höchstvolumens ist der Auftragnehmer nicht mehr zur Erfüllung 
künftiger Einzelaufträge verpflichtet. 

 

Unabhängig davon 

 

☐ hat der Auftraggeber das Recht, diese Rahmenvereinbarung fristlos oder mit einer von ihm 
bestimmten Frist 

☐ von maximal 3 Monaten 

☐ von maximal _____ Monaten 

zu kündigen. 

Sieht die Rahmenvereinbarung mehrere Höchstvolumina vor und sind nicht alle Höchstvolumina 
ausgeschöpft, hat der Auftraggeber das Recht, die Kündigung auf die Teile der 
Rahmenvereinbarung zu beschränken, für die die Höchstvolumina ausgeschöpft sind. 

☒ endet die Rahmenvereinbarung, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

Sind mehrere Höchstvolumina vereinbart, gilt dies erst, wenn alle Höchstvolumina ausgeschöpft 
sind. Sieht die Rahmenvereinbarung mehrere Höchstvolumina vor und sind nicht alle 
Höchstvolumina ausgeschöpft, hat der Auftraggeber das Recht, die Teile der 
Rahmenvereinbarung fristlos oder mit einer von ihm bestimmten Frist 

☐ von maximal 3 Monaten 

☒ von maximal __1___ Monat 

zu kündigen, für die die Höchstvolumina ausgeschöpft sind. 

7 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers im Rahmen von Lieferungen 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im Einzelauftrag genannten Produkte zu liefern. Die Lieferung 
erfolgt an den Sitz des Bezugsberechtigten, soweit im Einzelauftrag oder in Anlage Nr. 
Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart. 

Die Lieferung erfolgt in handelsüblicher, den Erfordernissen des Liefergegenstandes und der Versandart 
angemessener Verpackung und wird nicht gesondert vergütet.  

Konkrete Lieferadresse(n) ergeben sich aus 

☒ Anlage Nr. Leistungsbeschreibung 

☐ dem Einzelauftrag. 

☐ Die Lieferung von Hardware und anderen Gegenständen erfolgt wie folgt (hier auch Regelungen zu 
Anlieferung, ggf. Incoterms etc.): / siehe Anlage Nr. _____ 
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☒ Die Lieferung von Software* erfolgt 

☐ durch Download  

☒ wie folgt ggf. durch Installation in den gelieferten Hardwarekomponenten (Bsp. 
Betriebssoftware). 

☒ Die Lieferung muss spätestens 2 Wochen nach Erteilung des Einzelauftrags, in der in Anlage Nr. 
Leistungsbeschreibung vereinbarten Form zu den Geschäftszeiten des Bezugsberechtigten 
erfolgen, soweit nichts anderes im Einzelauftrag vereinbart ist, wobei eine kürzere Frist 
einvernehmlich zu vereinbaren ist. 

☒ Der Bezugsberechtigte ist rechtzeitig, mindestens aber 3 Arbeitstage vor Lieferung, unter Angabe 
der Uhrzeit von der geplanten Lieferung zu benachrichtigen. 

☒ Erkennt der Auftragnehmer, dass er eine Lieferfrist nicht einhalten kann, so hat er dem 
Bezugsberechtigten die Gründe für die Verzögerung unverzüglich in Textform mitzuteilen. Etwaige 
Ansprüche des Bezugsberechtigten aus der nicht fristgemäßen Lieferung bleiben unberührt. 

☒ Allen Lieferungen sind Lieferscheine beizufügen, die die Bestellnummer, das Bestelldatum sowie 
die Artikelnummer so ausweisen, dass eine Zuordnung der gelieferten Produkte 
unmissverständlich möglich ist. 

☒ Teillieferungen sind ausgeschlossen, soweit im Einzelauftrag oder in Anlage Nr. 
Leistungsbeschreibung nicht anders vereinbart. 

☒ Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Regelungen zu umweltbezogenen und sozialen Aspekten 
sowie zur Nachhaltigkeit gemäß Anlage Nr. Leistungsbeschreibung einzuhalten. 

Der Auftragnehmer übernimmt jeweils gemäß den gesetzlichen Vorgaben ohne gesonderte Vergütung 
die Entsorgung bzw. das Recycling der Verpackungen und auf Wunsch des Auftraggebers, auch der 
gelieferten Hardware oder Teilen hiervon nach deren jeweiligem Nutzungsende, soweit nachfolgend 
nichts anderes vereinbart ist. 

☒ Die Entsorgung bzw. das Recycling der Verpackungen erfolgt gemäß Anlage Nr. 
Leistungsbeschreibung [z.B. Vergütung für die Entsorgung und weitere Regelungen] 

☐ Die Entsorgung bzw. das Recycling der Hardware erfolgt gemäß Anlage Nr. _____ [z.B. Vergütung 
für die Entsorgung und weitere Regelungen] 

Unabhängig davon hat die Entsorgung bzw. das Recycling jeweils fachgerecht zu erfolgen. Die 
Entsorgung durch den Auftragnehmer hat so zu erfolgen, dass gespeicherte Daten weder lesbar noch 
rekonstruierbar sind. Der Auftraggeber ist berechtigt, vor der Abholung zur Entsorgung Teile der 
Hardware zu entfernen. 

  

8 Berichtswesen (Reporting) 

☐ Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn 

☐ 100 % des geschätzten Auftragsvolumens 

☐ 100 % des Höchstvolumens 

☐ 75 % des geschätzten Auftragsvolumens 

☐ 75 % des Höchstvolumens 

☐ _____ % des geschätzten Auftragsvolumens 

☐ _____ % des Höchstvolumens 

erreicht sind. Dies gilt auch dann, wenn nur einzelne der angegebenen Volumina erreicht sind. 
Maßgeblich dabei ist der tatsächlich erbrachte Leistungsstand und die sich daraus ergebende 
Vergütung, soweit nicht nachstehend anders vereinbart: _____. 
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☐ Diese Mitteilung erfolgt zusätzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an 
folgende Adresse: _____  

☐ Soweit Höchstvolumina zu 75 % erreicht sind und sich abzeichnet, dass die Einzelaufträge aus der 
Rahmenvereinbarung kumuliert dazu führen werden, dass vor dem Ende der Laufzeit der 
Rahmenvereinbarung Höchstvolumina ausgeschöpft sein werden, wird der Auftragnehmer dies 
dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch dann, wenn nur einzelne Höchstvolumina 
ausgeschöpft sind. 

☐ Diese Mitteilung erfolgt zusätzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an 
folgende Adresse: _____  

☐ Art und Umfang der besonderen Mitteilungspflichten des Auftragnehmers zum Ausschöpfungsgrad 
ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

9 Vergütung der Leistungen 

9.1 Grundsätzliches 

Die Vergütung der Leistungen des Auftragnehmers ergibt sich aus Anlage Nr. Preisblatt / ausgefülltes 
Leistungsverzeichnis. Etwas anderes gilt nur, soweit ausnahmsweise eine Preisanpassung [im Standard 
gemäß Nummer 14] vereinbart ist und/oder soweit nach dieser Rahmenvereinbarung für Einzelaufträge 
Miniwettbewerbe durchzuführen sind und hierfür der Preis Zuschlagskriterium ist. 

Materialkosten, Reisekosten und Nebenkosten* sind in den Preisen enthalten, soweit nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart ist. Reisezeiten werden nicht vergütet, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist. 

Die angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich zu zahlender Umsatzsteuer in 
gesetzlicher Höhe, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 

9.2 Vergütung nach Aufwand 

Soweit in Anlage Nr. Preisblatt/ausgefülltes Leistungsverzeichnis eine Vergütung nach Aufwand 
vorgesehen und im Teil B dieser Rahmenvereinbarung nichts anderes vereinbart ist, gilt Folgendes 

9.2.1 Zeiten der Leistungserbringung bei Vergütung nach Aufwand 

☒ Die Leistungen des Auftragnehmers werden in den Zeiten von 8:00 bis 17:00 Uhr an Arbeitstagen 
(Montag bis Freitag, außer an gesetzlichen Feiertagen am vereinbarten Ort oder, soweit kein Ort 
vereinbart ist, beim Bezugsberechtigten) erbracht. 

☐ Die Leistungen des Auftragnehmers werden auch zu folgenden Zeiten gemäß Anlage Nr. _____ 
erbracht. 

9.2.2 Reisekosten, Nebenkosten*, Materialkosten und Reisezeiten 

Abweichend von den Regelungen im Abschnitt "Grundsätzliches" werden 

☐ Reisekosten vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Nebenkosten* vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Materialkosten vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Reisezeiten zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

☐ Reisezeiten vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

9.3 Fälligkeit und Zahlungsfristen 

Die Vergütung wird nach der Leistungserbringung fällig und ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang 
einer prüffähigen Rechnung zu zahlen, soweit nachfolgend oder im Teil B dieser Rahmenvereinbarung 
nichts anderes vereinbart ist. 
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Die Prüffähigkeit einer Rechnung setzt bei einer Vergütung nach Aufwand voraus, dass der 
Auftragnehmer mit der Rechnung von ihm unterschriebene Leistungsnachweise über die Leistungen 
und die weiteren geltend gemachten Kosten gemäß dem Muster aus Anlage Nr. Leistungsverzeichnis / 
Muster Abnahmeprotokoll vorlegt. 

☐ Abweichend hiervon sind die Leistungsnachweise elektronisch einzureichen, wobei das Format aus 
Anlage Nr. _____ einzuhalten ist. 

☐ Abweichend hiervon sind die Leistungsnachweise in folgender Form einzureichen: _____. 

Soweit vorstehend keine Form eines Leistungsnachweises vereinbart ist, gilt das Muster 1 zu den EVB-
IT Dienstleistungs-AGB. 

  

Die Vergütung für als Dauerschuldverhältnis zu erbringende Leistungen (z. B. Pflegeleistungen) ist 
abweichend davon wie folgt fällig: 

☐ monatlich bis zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats. 

☐ quartalsweise bis zum 15. des zweiten Monats des laufenden Quartals. 

☐ jährlich bis zum _____ des laufenden Jahres. 

☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ _____ 

  

Abweichend gilt:  

☐ Die Vergütungen sind nicht 30 Tage, sondern _____ Tage nach Fälligkeit und Zugang einer 
prüffähigen und zutreffenden Rechnung zu zahlen. 

☐ Fälligkeit und Zahlungsfristen ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ _____ 

10 Preisanpassungen 

Die vereinbarte Vergütung gilt für die Laufzeit der Rahmenvereinbarung und alle Einzelaufträge, jeweils 
einschließlich etwaiger Verlängerungen. Eine Erhöhung der Vergütung für Produkte und/oder 
Leistungen ist ausgeschlossen, sofern nicht nachfolgend ausnahmsweise Abweichendes vereinbart ist. 

10.1 Preisanpassungsklausel mit Index 

☐  Die nachfolgende Regelung gilt 

☐ für alle Produkte und Leistungen 

☐ für folgende Produkte bzw. Leistungen: _____ [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder 
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen] 

Hat sich der vom Statistischen Bundesamt amtlich festgestellte  

☐ Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen CPA08-620-01 (2021 = 100) für folgende 
Leistungsbestandteile: _____ 

☐ Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen CPA08-5829-1 Software und Softwarelizenzen 
(2021 = 100) für folgende Leistungsbestandteile: _____ 

☐ Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen CPA08-6202-1 IT-Beratung und Support (2021 = 
100) für folgende Leistungsbestandteile: _____ 

☐ Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen CPA08-6201-1 Softwareentwicklung und 
Programmierung (2021 = 100) für folgende Leistungsbestandteile: _____ 
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☐ Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen CPA08-6203-1 IT-Management (2021 = 100) für 
folgende Leistungsbestandteile: _____ 

☐ Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen CPA08-6311 Datenverarbeitung, Hosting und 
damit verbundene DL (2021 = 100) für folgende Leistungsbestandteile _____ 

☐ Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte des Statistischen Bundesamts, insb. Teilbereich 
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse (GP19-26) (2021 = 100) 
für folgende Leistungsbestandteile: _____ 

☐ Index für _____ (Jahr: _____ = 100) für folgende Leistungsbestandteile: _____ 

seit Vertragsschluss oder dem Datum der letzten Anpassung um mehr als 3 % nach oben oder 
unten verändert, kann jeder Vertragspartner durch schriftliche Erklärung eine angemessene 
Anpassung der Preise verlangen. [Beispiel: Der Vertragsschluss war am 1.1.2022. Der Index 
hatte zu diesem Zeitpunkt einen Stand von 105 %. Eine Preisanpassung ist möglich, wenn der 
Index über 108,15 % liegt. Berechnung: 105 + (105 * 0,03) = 105 + 3,15 = 108,15 %] 

Die Höhe der Anpassung muss mindestens die Hälfte der in Satz 1 genannten Änderung des oben 
ausgewählten Indexes betragen und darf dessen Änderung keinesfalls übersteigen. Die 
Anpassung kann frühestens mit Wirkung zu dem auf Zugang des Anpassungsverlangens 
folgenden übernächsten Monatsersten verlangt werden. Die Anpassung gilt unabhängig davon 
nicht für vor Wirksamwerden der Anpassung erklärte Einzelaufträge, soweit nicht nachstehend 
anders vereinbart: 

☐ Die Anpassung gilt auch für erteilte Einzelaufträge, die zum Zeitpunkt der Erklärung des 
Anpassungsverlangens bereits länger als ein Jahr laufen. 

☐ Die Preisanpassungsmöglichkeit besteht nur, wenn die Rahmenvereinbarung sich [im 
Standard gemäß Nummer 25.2] verlängert hat. Die Anpassung kann frühestens mit Beginn 
des Verlängerungszeitraums verlangt werden. 

10.2 Preiserhöhungen anhand von maximalen Prozentwerten 

☐ Die nachfolgende Regelung gilt 

☐ für alle Produkte und Leistungen 

☐ für folgende Produkte bzw. Leistungen: _____ [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder 
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen] 

Eine Erhöhung der Vergütung für Produkte und/oder Leistungen darf erstmals 12 Monate nach 
Beginn der Rahmenvereinbarung, weitere Erhöhungen frühestens jeweils 12 Monate nach 
Wirksamwerden der vorherigen Erhöhung angekündigt werden. Die Erhöhung hat 
angemessen und nicht entgegen der für die Leistung relevanten Markttendenz zu sein und 
darf maximal 3 % der zum Zeitpunkt der Ankündigung der Erhöhung geltenden Vergütung 
betragen. Eine Erhöhung wird drei Monate nach der Ankündigung wirksam, wenn die 
Voraussetzungen dieses Absatzes vorliegen. Sie gilt nur für bei Wirksamwerden der Erhöhung 
noch nicht erklärte Einzelaufträge, soweit nicht nachstehend anders vereinbart: 

☐ Die Anpassung gilt auch für erteilte Einzelaufträge, die zum Zeitpunkt der Erklärung des 
Anpassungsverlangens bereits länger als ein Jahr laufen. 

☐ Abweichend von Satz 1 darf eine Erhöhung erstmals _____ Monate nach Beginn dieser 
Rahmenvereinbarung angekündigt werden. 

☐ Abweichend von Satz 3 beträgt die maximale Erhöhung _____ % gegenüber dem vorher 
geltenden Preis. 

☐ Die Preisanpassungsmöglichkeit besteht nur, wenn die Rahmenvereinbarung sich [im 
Standard gemäß Nummer 25.2] verlängert hat. Die Anpassung kann frühestens mit Beginn 
des Verlängerungszeitraums angekündigt werden. 

☐ Das Recht auf Preiserhöhungen durch den Auftragnehmer ist in Anlage Nr. _____ geregelt. 



 

Rahmenvereinbarung 

Version 1.0.2 vom 01.03.2026 
Seite 12 von 57 

10.3 Preisanpassungen anhand von Preislisten 

10.3.1 Preiserhöhungen anhand von Preislisten 

☐ Die nachfolgende Regelung gilt 

☐ für alle Produkte und Leistungen 

☐ für folgende Produkte bzw. Leistungen: _____ [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder 
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen] 

Wenn der Preis des Produkts bzw. der Leistung in der bei Mitteilung des Erhöhungsverlangens 
aktuellen Preisliste 

_____ [konkrete Bezeichnung + Quelle, z. B. Hersteller oder Auftragnehmer] um mehr als 

_____ % höher ist, 

als in der entsprechenden, bei Angebotsabgabe gültigen Preisliste, kann der Auftragnehmer den 
aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu zahlenden Preis im gleichen Verhältnis erhöhen. 
Dies gilt jeweils entsprechend, wenn der Preis des Produkts bzw. der Leistung in der aktuellen 
Preisliste erneut gegenüber der bei der letzten Preiserhöhung gültigen Preisliste um den oben 
genannten Prozentsatz gestiegen ist. Eine Erhöhung der Vergütung für Produkte und/oder 
Leistungen darf erstmals 24 Monate nach Beginn der Rahmenvereinbarung, weitere 
Erhöhungen frühestens jeweils 24 Monate nach Wirksamwerden der vorherigen Erhöhung 
angekündigt werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber spätestens mit der 
Ankündigung die geänderten Preislisten zur Verfügung zu stellen, um dem Auftraggeber eine 
Überprüfung zu ermöglichen. Eine Erhöhung wird drei Monate nach der Ankündigung 
wirksam, wenn die Voraussetzungen dieses Absatzes vorliegen. Sie gilt nur für bei 
Wirksamwerden der Erhöhung noch nicht erklärte Einzelaufträge, soweit nicht nachstehend 
anders vereinbart: 

 

☐ Die Anpassung gilt auch für erteilte Einzelaufträge, die zum Zeitpunkt der Erklärung des 
Anpassungsverlangens bereits länger als ein Jahr laufen. 

☐ Die Erhöhung des jeweiligen Preises ist auf 3 % gegenüber dem vor der Erhöhung zu 
zahlenden Preis begrenzt. 

☐ Die Erhöhung des jeweiligen Preises ist auf _____% gegenüber dem vor der Erhöhung zu 
zahlenden Preis begrenzt. 

☐ Die Preisanpassungsmöglichkeit besteht nur, wenn die Rahmenvereinbarung sich [im 
Standard gemäß Nummer 25.2] verlängert hat. Die Anpassung kann frühestens mit Beginn 
des Verlängerungszeitraums angekündigt werden. 

Umfasst der aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu zahlende Preis weitere Leistungen als für 
den Preis gemäß Preisliste geschuldet, bezieht sich die Preiserhöhung nur auf den Preis des 
Produktes bzw. die in der Preisliste vorgesehene Leistung selbst. [Beispiel: Im Preisblatt ist 
der Preis für eine bestimmte Hardware inklusive Aufstellung* ausgewiesen, in der Preisliste 
des Herstellers jedoch ohne Aufstellung*.] 

☐ Elektronisches Format, Zeitpunkt der Bereitstellung der geänderten Preislisten sowie das vom 
Auftraggeber festgelegte Wirksamkeitsdatum ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

10.3.2 Preissenkungen anhand von Preislisten 

Der Auftragnehmer ist jederzeit berechtigt, Preissenkungen vorzunehmen. 

Im Übrigen ergeben sich Preissenkungen wie folgt: 

☒ Die nachfolgende Regelung gilt 

☐ für alle Produkte und Leistungen 
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☒ für folgende Produkte bzw. Leistungen: __ Pos. 2.1. bis Pos. 2.7. im Leistungsverzeichnis ___ 
[hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen] 

Wenn der Preis des Produkts bzw. der Leistung in der aktuellen Preisliste __ Pos. 2.1. bis Pos. 2.7. 
im Leistungsverzeichnis ___ [konkrete Bezeichnung + Quelle, z. B. Hersteller oder 
Auftragnehmer] um mehr als 20 % niedriger ist als in der entsprechenden, bei 
Angebotsabgabe gültigen Preisliste, senkt sich der aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu 
zahlende Preis im gleichen Verhältnis. Dies gilt jeweils entsprechend, wenn der Preis des 
Produkts in der aktuellen Preisliste erneut gegenüber der bei der letzten Preissenkung 
gültigen Preisliste um den oben genannten Prozentsatz gesunken ist. Die Preissenkung gilt 
nur für noch nicht erklärte Einzelaufträge, soweit nicht nachstehend anders vereinbart: 

☒ Die Anpassung gilt auch für erteilte Einzelaufträge, die zum Zeitpunkt der Erklärung des 
Anpassungsverlangens bereits länger als ein Jahr laufen. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber so rechtzeitig in Textform auf die jeweiligen 
Preissenkungen hinzuweisen und dem Auftraggeber geänderte Preislisten so rechtzeitig 
zugänglich zu machen, dass der Auftraggeber die entsprechende Preissenkung geltend 
machen kann. 

Umfasst der aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu zahlende Preis weitere Leistungen als für 
den Preis gemäß Preisliste geschuldet, bezieht sich die Preissenkung nur auf den Preis des 
Produktes bzw. die in der Preisliste vorgesehene Leistung selbst. [Beispiel: Im Preisblatt ist 
der Preis für eine bestimmte Hardware inklusive Aufstellung* ausgewiesen, in der Preisliste 
des Herstellers jedoch ohne Aufstellung*.] 

Elektronisches Format, Zeitpunkt der Bereitstellung der geänderten Preislisten sowie das vom 
Auftraggeber festgelegte Wirksamkeitsdatum ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Das Recht des Auftraggebers auf Preissenkungen ist in Anlage Nr. _____ geregelt. 

10.3.3  Laufende Preisanpassungen anhand von Preislisten 

☐ Die nachfolgende Regelung gilt 

☐ für alle Produkte und Leistungen 

☐ für folgende Produkte bzw. Leistungen: _____ [hier z. B. Produkte bzw. Leistungen oder 
Preispositionen aus einem Preisblatt eintragen] 

Die Vergütung erfolgt auf Basis der in Anlage Nr. _____ referenzierten, mindestens für alle 
Geschäftskunden in Deutschland geltenden Preisliste(n) in deren jeweils gültigem Stand, auf 
die 

☐ der/die in Anlage Nr. _____ angegebene(n) Rabatt(e) 

☐ ein Rabatt in Höhe von _____ % 

angewandt wird. Preiserhöhungen gegenüber dem bei Angebotsabgabe geltenden Stand gelten 
abweichend davon nur, wenn der jeweilige neue Stand der Preislisten, aus denen sich die 
Erhöhung ergibt, dem Auftraggeber vorliegt. 

Die Preisanpassung erfolgt maximal einmal monatlich zum Monatsbeginn und gilt nur für noch nicht 
erklärte Einzelaufträge, soweit nicht nachstehend anders vereinbart: 

☐ Die Anpassung gilt auch für erteilte Einzelaufträge, die zum Zeitpunkt der Erklärung des 
Anpassungsverlangens bereits länger als ein Jahr laufen. 

☐ Die Anpassung gilt auch für erteilte Einzelaufträge. 

☐ Die Anpassung erfolgt nicht monatlich, sondern maximal einmal pro _____ mit Wirkung zum 
_____. 

Umfasst der aufgrund dieser Rahmenvereinbarung zu zahlende Preis weitere Leistungen als für 
den Preis gemäß Preisliste geschuldet, bezieht sich die Preiserhöhung nur auf den Preis des 
Produktes bzw. die in der Preisliste vorgesehene Leistung selbst. [Beispiel: Im Preisblatt ist 
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der Preis für eine bestimmte Hardware inklusive Aufstellung* ausgewiesen, in der Preisliste 
des Herstellers jedoch ohne Aufstellung*.] 

Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber jeweils die aktuellen und auf Anforderung auch alle 
früheren Stände der Preisliste(n) in elektronisch auswertbarer Form in einem marktüblichen 
Austauschformat (z.B. als XLS, CSV oder XML-Dateien) zur Verfügung stellen. 

11 Rechnungen 

☒ Die Rechnung ist nach den folgenden Vorgaben elektronisch einzureichen 

☒ E-Rechnungsverordnung des Bundes - ERechV 

☐ _____ [z.B. E-Rechnungsverordnung des jeweiligen Landes oder andere Vorschrift] 

☒ Dabei ist folgende Leitweg-ID _____ zu verwenden. Zudem müssen alle Pflichtfelder sowie die 
Zusatzfelder 

_____ 

gefüllt sein. Weitere Details ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Die Leitweg-ID(s), auszufüllende Zusatzfelder etc. ergeben sich aus Anlage Nr.  

☐ Die Leitweg-ID(s), auszufüllende Zusatzfelder etc. ergeben sich aus dem Einzelauftrag.  

Eine Rechnung, die entgegen vorstehender Regelung nicht elektronisch gestellt wird, begründet 
keinen Verzug nach § 286 Abs. 3 BGB. 

☒ Rechnungen sind an folgende Stelle zu richten: wird bei Auftragsvergabe bekannt gegeben  

☐ Der Einzelauftrag wird mit dem jeweiligen Bezugsberechtigten abgerechnet. 

☒ Die Anforderungen an Rechnungen und weitere Details ergeben sich aus Anlage Nr. 
Leistungsbeschreibung.  

12  Verantwortlicher Ansprechpartner (m/w/d)  

☒ Ansprechpartner (m/w/d) für diese Rahmenvereinbarung beim Auftraggeber sind: wird bei 
Auftragsvergabe bekannt gegeben 

Name Rolle/Leistungsbereich Organisationseinheit Telefonnummer E-Mail 

 Projektleitung Medien 
/ Kuratorin Digitale 
Projekte 

   

☒ Ansprechpartner (m/w/d) für diese Rahmenvereinbarung beim Auftragnehmer sind: 

Name Rolle/Leistungsbereich Organisationseinheit Telefonnummer E-Mail 

     

☐ Die Ansprechpartner (m/w/d) für diese Rahmenvereinbarung ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

13 Remoteservice* 

☐ Der Auftragnehmer erbringt entsprechend der Remoteservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. 
_____ die dort aufgeführten Teile der Leistung mittels Remoteservice*. 

☐ Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Remoteservice* berechtigt ist, wird er diesen 
ausschließlich aufgrund der Remoteservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ erbringen.  
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14 Lieferantendialog/Statusgespräch 

☒ Die Parteien werden regelmäßig einen Lieferantendialog / ein Statusgespräch durchführen. In 
regelmäßig einmal je _4 Wochen____ durchzuführenden Treffen bietet sich den Parteien die 
Möglichkeit, die Ergebnisse der bisherigen Vertragsdurchführung darzustellen bzw. zu bewerten, 
die Erfüllungsgrade zu reflektieren und Verbesserungsmöglichkeiten für die praktische 
Vertragsdurchführung aufzuzeigen.  

☐ Der Lieferantendialog ist in Anlage Nr. _____ geregelt. 

15 Haftpflichtversicherung 

☒ Der Auftragnehmer weist bei Abschluss dieser Rahmenvereinbarung dem Auftraggeber nach, dass 
er über eine im Rahmen und Umfang marktübliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine 
vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfügt. 

☒ Diese muss folgende Mindestdeckungssummen beinhalten, die mindestens 1 mal jährlich in 
voller Höhe zur Verfügung stehen: 

Vermögensschäden 1.500.000 Euro 

Sachschäden 1.500.000 Euro 

Personenschäden 3.000.000 Euro 

Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende dieser Rahmenvereinbarung 
und darüber hinaus bis zur Verjährung sämtlicher Mängelansprüche aus den Einzelaufträgen 
aufrechterhalten. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der 
Auftraggeber nach erfolgloser angemessener Fristsetzung zur Kündigung des Vertrages 
berechtigt, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. Weitergehende 
Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere Schadensersatzansprüche, bleiben hiervon 
unberührt. 

16 Haftungsregelungen 

16.1 Haftung des Auftragnehmers 

In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung des Auftragnehmers für alle gesetzlichen und 
vertraglichen Freistellungs-, Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers und der 
Bezugsberechtigten aus der Rahmenvereinbarung und den Einzelaufträgen insgesamt ausschließlich 
begrenzt auf den kumulierten Auftragswert der erteilten Einzelaufträge. Beträgt der kumulierte 
Auftragswert 1.000.000 Euro oder weniger, wird für diese Haftungsbeschränkung ein kumulierter 
Auftragswert von 1.000.000 Euro zugrunde gelegt. Beträgt der kumulierte Auftragswert mehr als 
1.000.000 Euro bis zu 2.000.000 Euro, wird ein kumulierter Auftragswert von 2.000.000 Euro zugrunde 
gelegt. Beträgt der kumulierte Auftragswert mehr als 2.000.000 Euro bis zu 5.000.000 Euro, wird ein 
kumulierter Auftragswert von 5.000.000 Euro zugrunde gelegt. Beträgt der kumulierte Auftragswert mehr 
als 5.000.000 Euro bis zu 10.000.000 Euro, wird ein kumulierter Auftragswert von 10.000.000 Euro 
zugrunde gelegt. Beträgt dieser kumulierte Auftragswert mehr als 10.000.000 Euro, wird für diese 
Haftungsbeschränkung ein kumulierter Auftragswert von 20.000.000 Euro zugrunde gelegt. 

 

Der Auftragnehmer haftet nicht für entgangenen Gewinn. 

  

Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 
bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das 
Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt sowie bei Garantieversprechen. 

  

Etwaige Haftungsbeschränkungen aus den jeweils in den Einzelauftrag einbezogenen EVB-IT AGB 
gelten nicht, soweit nicht in nachfolgender Nummer [im Standard Nummer 21.2] etwas anderes 
vereinbart ist. 
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16.2 Ergänzende bzw. vom Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 
21.1] abweichende Haftungsregelungen 

16.2.1 Andere Höhenbeschränkung der Haftung aus der Rahmenvereinbarung 

☐ An die Stelle der in Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 21.1] 
vorgesehenen Beschränkung der Haftung tritt eine Beschränkung auf 

☐ _____ % des Gesamtbetrages der kumulierten Auftragswerte der erteilten Einzelaufträge. 

☐ _____ Euro 

☐ 5.000.000 Euro 

16.2.2 Zusätzliche Beschränkung der Haftung aus dem Einzelauftrag 

☐ Ergänzend zum Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 21.1] ergeben sich 
etwaige Beschränkungen der Haftung des Auftragnehmers aus den jeweils in den Einzelauftrag 
einbezogenen EVB-IT AGB. Sie betreffen die Haftung aus den Einzelaufträgen und gelten pro 
Einzelauftrag. 

☐ An die Stelle der dort vorgesehenen Beschränkung auf den Auftragswert* tritt eine 
Begrenzung auf _____ % des Auftragswerts* des Einzelauftrags. 

☐ An die Stelle der dort vorgesehenen Beschränkung auf den Auftragswert* des Einzelauftrags 
tritt eine Begrenzung auf _____ Euro. 

16.2.3 Sonstige Abweichungen vom Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard 
Nummer 21.1] 

☐ Etwaige Beschränkungen der Haftung gelten nicht bei Datenschutzverletzungen. 

☐ Etwaige Beschränkungen der Haftung gelten nicht für Freistellungsansprüche 

☐ Der Auftragnehmer haftet auch für entgangenen Gewinn. 

☐ Regelungen zur Haftung ergeben sich ausschließlich aus Anlage Nr. _____.  

16.3 Haftung des Auftraggebers 

☐ Die Haftung des Auftraggebers ist wie folgt begrenzt: _____. 

☐ Die Haftung des Auftraggebers ist begrenzt gemäß folgender Anlage _____. 

17 IT-Sicherheit 

Unbeschadet ggf. weitergehender gesetzlicher Anforderungen, weitgehender Verpflichtungen aus dieser 
Rahmenvereinbarung und aus den Einzelaufträgen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass der Auftraggeber und die Bezugsberechtigten bei IT-Sicherheitsvorfällen oder Ereignissen, die 
voraussichtlich zu einem IT-Sicherheitsvorfall führen, von denen der Auftraggeber bzw. die 
Bezugsberechtigten betroffen sein könnten, unverzüglich über den Vorfall oder das jeweilige Ereignis, 
potentielle Auswirkungen beim Auftraggeber und den Bezugsberechtigten sowie die ergriffenen 
Maßnahmen informiert werden.  

☐ Der Auftragnehmer verpflichtet sich zudem, bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die 
Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage Nr. _____ zu beachten. 

18 Allgemeine Sicherheitsanforderungen, Geheimschutz 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

☒ sich der Geheimschutzbetreuung durch die jeweils zuständige Stelle zu unterstellen. 

☐ die Regelungen der Bezugsberechtigten zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr. _____ zu 
beachten. 
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☐ folgende weitere Regelungen einzuhalten: _____ 

19 Vertraulichkeit und Datenschutz 

☐ Ergänzend zu bzw. abweichend von den jeweiligen Regelungen in den jeweiligen, für den 
Einzelauftrag geltenden EVB-IT AGB, ergeben sich Regelungen zur Vertraulichkeit aus Anlage Nr. 
_____. 

☒ Soweit durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des jeweiligen 
Auftraggebers/Bezugsberechtigten verarbeitet werden sollen (Auftragsverarbeitung), gilt 
Folgendes: 

☒ die Parteien des Einzelauftrags treffen auf Verlangen des jeweiligen 
Auftraggebers/Bezugsberechtigten eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß dem 
Muster aus Anlage Nr. Muster Auftragsdatenverarbeitung. 

☐ Details sind in Anlage Nr. _____ geregelt. 

☐ Es gilt die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß Anlage Nr. . 

Ungeachtet dessen muss die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zumindest die gesetzlichen 
Mindestanforderungen beinhalten. 

☐ Bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten gelten die gesetzlichen 
Mindestanforderungen und darüber hinaus die Regelungen aus Anlage Nr. _____. 

 

20 Laufzeit und Kündigung der Rahmenvereinbarung und von Einzelaufträgen 

20.1 Laufzeit der Rahmenvereinbarung 

Die Rahmenvereinbarung ist befristet und beginnt 

☐  am _____; 

☒  mit Zuschlag; 

☐  mit Zuschlag, jedoch frühestens am _____; 

sie endet 

☒  am 31.12.2026. 

☐  mit Ablauf von _____ Monaten.  

Soweit in Abschnitt "Folgen des Erreichens von Höchstvolumina" [im Standard Nummer 9.3] vereinbart, 
endet diese Rahmenvereinbarung jedoch unabhängig davon bei Erreichen der entsprechenden 
Höchstvolumina vorzeitig. 

20.2 Verlängerungen der Rahmenvereinbarung 

☐ Die Rahmenvereinbarung verlängert sich _____ mal jeweils um _____ Monate zu denselben 
Bedingungen, wenn sie nicht mit einer Frist von _____ Monaten zu ihrem Ende durch den 
Auftraggeber gekündigt wird. Sie endet jedoch spätestens nach _____ Monaten, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf. Eine Verlängerung aufgrund dieser Klausel erfolgt nicht, soweit die 
Rahmenvereinbarung [im Standard: aufgrund Nummer 9.3] vorzeitig endete. 

☒ Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rahmenvereinbarung 1 mal um 12 Monate zu denselben 
Bedingungen zu verlängern. Die Ausübung der Verlängerungsoption wird der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer spätestens __1,5___ Monate vor dem jeweiligen Vertragsende mitteilen. 

20.3 Ordentliche Kündigung der Rahmenvereinbarung 

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rahmenvereinbarung vorzeitig mit einer Frist von _____ Monaten 
zum _____ ordentlich zu kündigen, frühestens jedoch zum Ende des _____ [z. B. zweiten 
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Vertragsjahres]; dieses ordentliche Kündigungsrecht entfällt, wenn sich die Rahmenvereinbarung [im 
Standard geregelt in Nummer 25.2] verlängert hat. 

☐ _____. 

Soweit in Abschnitt „Folgen des Erreichens des Höchstvolumens“ [im Standard Nummer 9.3] vereinbart, 
ist der Auftraggeber unabhängig davon berechtigt, diese Rahmenvereinbarung bei Erreichen der 
entsprechenden Höchstvolumina vorzeitig zu kündigen. 

20.4 Ende/Kündigung von Einzelaufträgen 

Das Ende der Rahmenvereinbarung lässt die Wirksamkeit bestehender Einzelaufträge unberührt. Für 
bestehende Einzelaufträge gilt die Rahmenvereinbarung bis zum Ende der Einzelaufträge weiter, soweit 
nichts anderes vereinbart ist. 

☒ Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, mit Wirkung frühestens zum Ende der Rahmenvereinbarung 
auch alle Einzelaufträge zu kündigen, soweit nach deren Rechtsnatur eine Kündigung möglich ist. 
Bis dahin erbrachte Leistungen werden anteilig vergütet, wobei etwaige Ansprüche wegen Mängeln 
unberührt bleiben. Nicht erbrachte Leistungen werden auch nicht vergütet, wobei § 648 BGB 
unberührt bleibt. 

☐  _____. 

☐ Weitere Regelungen zum Ende der Rahmenvereinbarung ergeben sich aus dieser Anlage _____ 

20.5 Außerordentliche Kündigung/Rücktritt 

Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung der gesamten Rahmenvereinbarung, von 
Einzelaufträgen oder jeweils Teilen davon aus wichtigem Grund fristlos oder mit einer Frist bleibt 
unberührt. Eine Kündigung aus wichtigem Grund bedarf der vorherigen Abmahnung oder einer 
angemessenen Fristsetzung, es sei denn, dies ist gemäß § 323 BGB Abs. 2 Nr. 1 oder 2 entbehrlich 
oder es liegen besondere Umstände vor, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige 
Kündigung rechtfertigen. 

Ein wichtiger Grund für den Auftraggeber und die Bezugsberechtigten liegt insbesondere in folgenden 
Fällen vor: 

● Der Auftragnehmer kann ein vereinbartes Produkt nicht mehr liefern und die Zustimmung zur 
Lieferung eines Ersatzproduktes wird nicht erteilt. In diesem Fall können der Auftraggeber bzw. die 
Bezugsberechtigten bezüglich des betroffenen Produktes eine Teilkündigung erklären. 

● Der Auftragnehmer kann einen wesentlichen Teil des vereinbarten Produktportfolios nicht mehr 
liefern und die Zustimmung zur Lieferung von Ersatzprodukten wird nicht erteilt. In diesem Fall 
können der Auftraggeber bzw. die Bezugsberechtigten die Rahmenvereinbarung insgesamt 
kündigen. 

● Der Auftragnehmer verletzt in einem Vertragsjahr schuldhaft und wiederholt Berichtspflichten 
und/oder Nebenpflichten, wobei geringfügige Verletzungen außer Betracht bleiben. 

● Der Auftragnehmer verletzt schuldhaft und wiederholt festgelegte Liefer- bzw. Leistungszeiträume 
oder ‑zeitpunkte. Unwesentliche Überschreitungen bleiben dabei außer Betracht. 

● Der Auftragnehmer verletzt schuldhaft und wiederholt andere wesentliche Vertragspflichten, wobei 
geringfügige Verletzungen außer Betracht bleiben. 

● _____ 

 

Wird die Rahmenvereinbarung aus Gründen außerordentlich gekündigt, die der Auftragnehmer zu 
vertreten hat, sind die Bezugsberechtigten berechtigt, erteilte Einzelaufträge ebenfalls außerordentlich 
zu kündigen bzw. soweit es sich nicht um Dauerschuldverhältnisse handelt, von nicht vollständig 
erfüllten Einzelaufträgen ganz oder teilweise zurückzutreten; soweit eine Teilleistung aus dem jeweiligen 
Einzelauftrag bereits bewirkt ist, kann der Auftraggeber hinsichtlich dieser Teilleistung jedoch nur 
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zurücktreten, wenn er an dieser, unter Berücksichtigung seiner individuellen Situation, objektiv kein 
Interesse hat. 

 

21 Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte 

Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei 
denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrundeliegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind 
rechtskräftig festgestellt. Dies gilt auch für ein etwaiges Vermieterpfandrecht, z. B. in Bezug auf 
Hardware, Software und gehostete Daten des Auftraggebers. 

 

22 Textform 

Soweit in dieser Rahmenvereinbarung nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen 
und Erklärungen mindestens der Textform. Für Störungsmeldungen und Mängelrügen ist der Eintrag in 
ein Ticketsystem ausreichend. 

 

23 Anwendbares Recht, Gerichtstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine andere 
Rechtsordnung verweisen, und unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandsvereinbarung nach §§ 38, 40 ZPO vor, richtet sich 
der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten über die Gültigkeit der Rahmenvereinbarung und der 
Einzelaufträge und für alle Streitigkeiten aus diesen Vertragsverhältnissen ausschließlich nach dem Sitz 
der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. Der Auftraggeber ist auf Verlangen 
verpflichtet, die ihn im Prozess vertretende Stelle mitzuteilen. 

 

24 Sonstige Vereinbarungen 

☐ Sonstige Vereinbarungen: _____. 

☒ Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. Zusätzliche Vertragsbedingungen 
SPK. 
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 Teil B: Erbringung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistung) 

 

1 Geltung der AGB 

Für Einzelaufträge über Dienstleistungen gelten die EVB-IT Dienstleistungs-AGB in der jeweils bei 
Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. Die Rangfolge der Geltung ergibt sich aus 
Teil A Nummer 2 (Bestandteile der Rahmenvereinbarung). 

 

2 Überblick über die Leistungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber auf Basis von Einzelaufträgen folgende 
Dienstleistungen: 

☒ Beratung 

☐ Projektleitungsunterstützung 

☐ Schulung 

☒ Einführungsunterstützung 

☐ Betreiberleistungen 

☐ Benutzerunterstützungsleistungen 

☐ Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit 

☒ Unterstützung bei Planungsleistungen 

☐ Unterstützung bei Softwareentwicklung 

☐ Hotline 

☒ sonstige Dienstleistungen 

 

3 Beschreibung der Leistungen/Laufzeit und Kündigung 

3.1 Art, Umfang und Termine 

Art, Umfang und Termine der auf Abruf zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem Einzelauftrag 
unter Beachtung der Festlegungen aus dieser Rahmenvereinbarung. 

☒ Der Mindestvorlauf für den Abruf beträgt 5 Tage (Stunden/Tage). 

☐ Feiertage im Sinne dieses Vertrages sind die Feiertage in _____ (siehe Ziffer 5.1 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB) 

3.2 Abweichende Kündigungsregelung 

☐ Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB beträgt die Kündigungsfrist für einen 
Einzelauftrag _____ Monat(e) zum Ablauf eines _____ (z.B. 
Kalendermonats/Kalendervierteljahres/Kalenderjahres). 

☐ Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit des 
Einzelauftrags ein Sonderkündigungsrecht gem. Anlage Nr. _____ vereinbart. 
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4 Vergütung 

4.1 Vergütung nach Aufwand 

Soweit für den Einzelauftrag eine Vergütung nach Aufwand vorgesehen ist, gelten die Regelungen 
gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der Leistungen" und abweichend bzw. ergänzend die Regelungen 
dieses Moduls. 

☐ die Tagessätze und ggf. weitere Konditionen, z.B. Obergrenzen, ergeben sich dem Miniwettbewerb 
gemäß Anlage Nr. _____. 

4.1.1 Vereinbarung der Preiskategorien bei Vergütung nach Aufwand 

☐ Die Preiskategorien bei Vergütung nach Aufwand ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

4.1.2 Zuschläge auf die Vergütung nach Aufwand 

☐ Zuschläge auf die Vergütung nach Aufwand ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Zuschläge auf die Vergütung nach Aufwand ergeben sich aus folgender Tabelle. 

Lfd
. 
Nr. 

Bezeichnun
g der 
Kategorie 

Zuschläge in 
Prozent auf die 
Vergütungssätz
e gemäß 
Anlage Nr. 
_____ Montag 
bis Freitag 
(Arbeitstage) 
außerhalb der 
zuschlagsfreien 
Zeiten 

Zuschläge in 
Prozent auf die 
Vergütungssätz
e gemäß 
Anlage Nr. 
_____ 
Samstag 

von  

bis  

Zuschläge in 
Prozent auf die 
Vergütungssätz
e gemäß 
Anlage Nr. 
_____ 
Samstag 

von  

bis  

Zuschläge in 
Prozent auf die 
Vergütungssätz
e gemäß 
Anlage Nr. 
_____ Sonn- 
und Feiertage 

von  

bis  

Zuschläge in 
Prozent auf die 
Vergütungssätz
e gemäß 
Anlage Nr. 
_____ Sonn- 
und Feiertage 

von  

bis  

       

Festlegung der zuschlagsfreien Zeiten: 

Arbeitstag zuschlagsfreie 
Zeiten 

Montag bis Donnerstag von _____ bis 
_____ Uhr 

Freitag von _____ bis 
_____ Uhr 

  

☐ Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____ 

4.1.3 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen 

☐ Abweichend von Ziffer 9.2.4 Satz 2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB können bei entsprechendem 
Nachweis pro Kalendertag bis zu 10 Stunden abgerechnet werden. 

☐ Abweichend von Ziffer 9.2.4 Sätze 2 und 3 Dienstleistungs-AGB kann ein voller Tagessatz nur in 
Rechnung gestellt werden, wenn mindestens 10 Stunden geleistet wurden. Werden weniger als 10 
Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu stellen. 

☐ weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 
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4.1.4 Reisekosten/Nebenkosten*/Materialkosten/Reisezeiten 

☐ Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Reisekosten werden vergütet gemäß Anlage Nr._____. 

  

☐ Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Nebenkosten* werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

  

☐ Materialkosten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

  

☐ Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

☐ Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

4.1.5 Fälligkeit und Zahlung 

Die Vergütung ist abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB nicht monatlich nachträglich 
fällig, sondern 

☐ zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats. 

☐ wie folgt _____. 

☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

4.1.6 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand 

☐ Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind in Anlage Nr. _____ vereinbart. 

4.2 Vergütung zum Pauschalfestpreis 

Soweit eine Vergütung zum Pauschalfestpreis vereinbart ist, ergibt sich diese 

☒ gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der Leistungen". 

☐ aus dem Miniwettbewerb gemäß Anlage Nr. _____. 

 

5 Service- und Reaktionszeiten* 

5.1 Servicezeiten* 

☒ Für die Leistungen gemäß Anlage Nr. Leistungsbeschreibung werden folgende Servicezeiten* 
vereinbart: 

Tag Uhrzeit 

Montag bis Freitag von 08:00 bis 19:00 Uhr 

An Sonntagen von _____ bis _____ Uhr 

An Feiertagen von _____ bis _____ Uhr 
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☐ Weitere Vereinbarungen zu Servicezeiten* gemäß Anlage Nr. _____. 

5.2 Reaktionszeiten* 

☐ Für die Leistungen gemäß Anlage Nr. _____ werden folgende Reaktionszeiten* vereinbart: 

Leistung gemäß Anlage Nr. Anlass/Problemkategorie Reaktionszeit* 
in Stunden 

   

  

☐ Die Reaktionszeiten* werden in Anlage Nr. _____ festgelegt. 

  

Reaktionszeiten* beginnen ausschließlich mit Zugang der entsprechenden Meldung oder dem Eintritt 
des vereinbarten Ereignisses während der vereinbarten Servicezeiten* und laufen ausschließlich 
während der vereinbarten Servicezeiten*. 

Ergänzend können in Nummer 10 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart 
werden. 

 

6 Anforderung an das Personal des Auftragnehmers und dessen Einsatz 

Der Auftragnehmer ist in seiner Personaldisposition grundsätzlich frei, 

☒ hat jedoch für die Leistungserbringung stets Personal einzusetzen, welches qualifiziert ist, wie aus 
Anlage Nr. Leistungsbeschreibung ersichtlich.  

☐ hat jedoch für die Leistungserbringung stets Personal einzusetzen, welches folgende 
Anforderungen erfüllt: 

Lfd. Nr. Position Fachliche Qualifikation Sicherheitsüberprüfung 
Ü 1, 2 oder 31 

Sonstige Anforderungen, 
z. B. weitere 
Sicherheitsanforderungen 

     
 

Fußnote Erläuterung 

1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz des Bundes bzw. 
des jeweiligen Bundeslandes, je nachdem welches Gesetz für den jeweiligen 
Bezugsberechtigten anwendbar ist, hier auch angeben, wenn Überprüfung auf 
vorbeugenden personellen Sabotageschutz begrenzt ist. 

 

☒ hat jedoch für die Leistungserbringung stets das Personal einzusetzen, dessen Personalprofile 

☒ im Rahmen des Vergabeverfahrens für die Leistungserbringung durch ihn vorgelegt wurden. 

☐ aus Anlage Nr. _____ ersichtlich sind, 

Der Auftragnehmer darf benanntes Personal austauschen; dazu bedarf es der Einwilligung 
des Auftraggebers. 

Der Auftraggeber wird seine Einwilligung unverzüglich erklären, wenn der Austauschzwingend 
notwendig ist, z. B. weil eine benannte Person dauerhaft erkrankt ist, das Unternehmen verlassen 
hat oder sonst ein Fall von Unmöglichkeit vorliegt. Zwingend notwendig ist der Austausch jedoch 
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insbesondere nicht, wenn die Person beim Auftragnehmer oder Dritten anderweitig eingesetzt 
werden soll. Im Rahmen des Austauschs ist vom Auftragnehmer eine Ersatzperson zu benennen, 
deren Bewertung anhand der ursprünglich herangezogenen Kriterien nicht zu einem schlechteren 
Ergebnis führt als bei der ausgetauschten. 

Der Auftraggeber ist berechtigt, den sofortigen Austausch einer oder mehrerer für die 
Leistungserbringung eingesetzter Personen des Auftragnehmers zu verlangen, wenn diese den 
Anforderungen nicht gerecht werden oder sonst ein wichtiger Grund in der Person oder ihrem 
Verhalten vorliegt oder sonst durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Dem Auftragnehmer stehen 
in diesem Fall keine Ansprüche, z. B. auf Schadensersatz, Verdienstausfall oder Sonstiges, gegen 
den Auftraggeber zu. 

☒ Der Auftragnehmer darf das im Rahmen eines Einzelauftrags eingesetzte Personal austauschen, 
dazu bedarf es der Einwilligung des Auftraggebers / des Bezugsberechtigten. 

Der Auftraggeber / der Bezugsberechtigte wird seine Einwilligung unverzüglich erklären, wenn der 
Austausch zwingend notwendig ist, z. B. weil eine Person dauerhaft erkrankt ist, das Unternehmen 
verlassen hat oder sonst ein Fall von Unmöglichkeit vorliegt. Zwingend notwendig ist der Austausch 
jedoch insbesondere nicht, wenn die Person beim Auftragnehmer oder Dritten anderweitig 
eingesetzt werden soll. Im Rahmen des Austauschs ist vom Auftragnehmer eine Ersatzperson zu 
benennen, deren Bewertung anhand der ursprünglich herangezogenen Kriterien nicht zu einem 
schlechteren Ergebnis führt als bei der ausgetauschten. 

Der Auftragnehmer übernimmt die durch den Personalaustausch entstehenden Kosten. Dies gilt 
insbesondere für Einarbeitungsaufwände. Dieser Aufwand ist dem Auftraggeber auf Aufforderung in 
Leistungsnachweisen separat auszuweisen. Nach Möglichkeit arbeiten ausscheidende Personen des 
Auftragnehmers neue Personen ein. 

☐ Ist der Auftraggeber nicht selbst bezugsberechtigt, werden die Rechte gemäß dieser Nummer 
durch den/die folgenden Bezugsberechtigten ausgeübt: _____. 

☐ Ist der Auftraggeber nicht selbst bezugsberechtigt, werden die Rechte gemäß dieser Nummer 
durch den/die Bezugsberechtigten selbst ausgeübt. 

☐ Weitere Regelungen zum Personaleinsatz ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

 

☐ Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für die Aufgaben gemäß Anlage Nr. _____ nur Personal 
einzusetzen, welches bereit ist, sich aufgrund des Verpflichtungsgesetzes verpflichten zu lassen. 

 

☐ Regelungen zum Personaleinsatz ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

 

7 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 

☐ Folgende Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers werden abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 
EVB-IT Dienstleistungs-AGB vereinbart: _____. 

☐ Die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers ergeben sich abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 
EVB-IT Dienstleistungs-AGB aus Anlage Nr. _____ 

 

8 Abweichende Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen, Erfindungen 

Für folgende Leistungsergebnisse werden von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende 
Nutzungsrechte vereinbart: 

☐ Für die Ergebnisse der Leistungen gemäß Anlage Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der Maßgabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein 
ausschließliches Nutzungsrecht gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen. 
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☐ Für die Ergebnisse der Leistungen gemäß Anlage Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der Maßgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist. 

☐ Für die Ergebnisse der Leistungen gemäß Anlage Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-
AGB mit der Maßgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist. 

☐ Für die Ergebnisse der Leistungen (z.B. Dokumentationen) gemäß Anlage Nr. _____ gilt 
abweichend von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB folgende von openCode* freigegebene 
Lizenz: _____. 

☐ Bereitstellung als Open Source Software*: Die Bereitstellung der Ergebnisse der Leistungen 
gemäß Anlage Nr. _____ erfolgt als Open Source Software* (ergänzend zur Rechteeinräumung 
gemäß Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB und zu ggf. vorstehend vereinbarten Änderungen 
daran). 

Zusätzlich bzw. abweichend davon gilt folgendes. Die Bereitstellung der Software 

☐ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen 
erfolgen. 

☐ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen, die 
keinen Copyleft*-Effekt haben, erfolgen (sog. permissive Lizenzen, z.B. MIT- oder 
Apachelizenz > Version 1.0). 

☐ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen mit 
Copyleft*-Effekt zur Verfügung gestellt werden (sog. reziproke Lizenzen, z.B. GNU GPL oder 
LGPL). 

☐ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter der/den folgenden Lizenz(en) zur Verfügung 
gestellt werden, die den Anforderungen an Open Source Software* entsprechen: 
__________. 

☐ Soweit die Ergebnisse der Leistungen als Open Source Software* bereitgestellt werden 
müssen, wird vereinbart, dass diese ggf. gemeinsam mit folgender Software genutzt und 
verbreitet wird (siehe Ziffer 3.2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB): _____. 

☐ Von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende Nutzungsrechte sind in Anlage Nr. _____ 
geregelt. 

☐ Für Erfindungen, die anlässlich der Vertragserfüllung gemacht werden, gelten abweichend von 
Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistungs-AGB die Regelungen in Anlage Nr. _____. 

 

9 Quellcode* und Software Bill of Materials (SBOM) 

Im Falle der Erstellung oder Bearbeitung von Software: 

☐ ist gemäß Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software 
einschließlich der Quellcodes* auf folgendem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 
Quellcoderepository zu speichern: _____. 

☐ wird abweichend von Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der 
Software einschließlich der Quellcodes* wie folgt gespeichert und dem Auftraggeber zur Verfügung 
gestellt: _____. 

☒ wird abweichend von Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der 
Software einschließlich der Quellcodes* nicht täglich, sondern einmalig vor der Endabnahme (z.B. 
am Ende jeder Arbeitswoche) abgespeichert. 

☒ erfolgt die Übergabe des Quellcodes* einmalig vor der Endabnahme in elektronischer Form auf 
einem Datenträger. 

Die Pflichten in Bezug auf die Übergabe des Quellcodes* von Open Source Software* bleiben von den 
vereinbarten Abweichungen nach dieser Nummer 9 unberührt. 
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☐ Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Software Bill of Materials (SBOM) gemäß BSI TR-
03183-2 für den jeweils aktuellen Stand der Software 

☐ im Format SPDX 

☐ im Format CycloneDX 

zur Verfügung. 

 

10 Regelung entfällt 

 

11 Vertragsstrafen 

☒ Als vertragsstrafenrelevant im Sinne von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten die im 
jeweiligen Einzelauftrag nach Nummer 3.1 vereinbarten Leistungstermine. 

☐ Abweichend von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird für die in Anlage Nr. _____ 
genannten Leistungen die dort genannten Vertragsstrafen vereinbart. 

☒ Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gilt die Vertragsstrafenregelung aus Ziffer 10.4 EVB-
IT Dienstleistungs-AGB. 

☐ Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gelten die Regelungen in Anlage Nr. _____. 

☐ Für jeden Verstoß gegen Ziffer 1.5 oder Ziffer 1.6 der EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird eine 
Vertragsstrafe in Höhe von _____ Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den 
Verstoß nicht zu vertreten hat. 

☐ Für jeden Verstoß des Auftragnehmers gegen die Regelung im ersten Aufzählungspunkt der Ziffer 
8.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in Höhe von _____ Euro vereinbart. Dies 
gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat. 

 

12 Weitere Regelungen 

12.1 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich für die Laufzeit des Vertrages 

☒ bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage 
Nr. zusätzliche Vertragsbedingungen der SPK zu beachten. 

☐ der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr. _____ zu unterstellen. 

☐ die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr. _____ zu 
beachten. 

☐ folgende weitere Regelungen einzuhalten: _____. 

☐  Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 19 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich 
Regelungen zur Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr. _____. 

☒ Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet 
werden sollen (Auftragsverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr. Muster 
Auftragsdatenverarbeitung eine schriftliche Vereinbarung, die zumindest die gesetzlichen 
Mindestanforderungen beinhaltet. 

☐ Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. _____. 
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12.2 Teleservice* (Remoteservice) 

☐ Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Teleservice* berechtigt ist, wird er diesen 
ausschließlich aufgrund der Teleservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ erbringen und darf 
dabei ausschließlich folgendes automatisiertes Verfahren einsetzen: _____ (Produktbezeichnung). 
Dieses Verfahren muss neben den Anforderungen aus Ziffer 1.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB auch 
den Anforderungen aus der Anlage Nr. _____ genügen. 

12.3 Dokumentations- und Berichtspflichten 

☐ Abweichend von Ziffer 6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB dokumentiert der Auftragnehmer die 
Leistungen in Anlage Nr. _____ nicht in deutscher, sondern in _____ Sprache. 

☒ Weitere Dokumentations- und Berichtspflichten des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. 
Leistungsbeschreibung. 

 

13 Interessenkonflikt 

☐ Regelungen zur Vermeidung eines Interessenskonfliktes ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

 

14 Pflichten nach Vertragsende 

☐  Ergänzend zu Ziffer 16 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich weitere Vereinbarungen zu den 
Pflichten des Auftragnehmers nach Vertragsende aus Anlage Nr. _____. 

 

15 Sonstige Vereinbarungen 

☒ Sonstige Vereinbarungen: zusätzliche Vertragsbedingungen der SPK 

☒ Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. Leistungsbeschreibung 
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 Teil B: Erstellung eines Gesamtsystems (EVB-IT System) 

 

1 Geltung der AGB 

Für Einzelaufträge aus diesem Modul gelten die EVB-IT System- AGB in der jeweils bei Bereitstellung 
der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. Die Rangfolge der Geltung ergibt sich aus Teil A Nummer 2 
(Bestandteile der Rahmenvereinbarung). 

 

2 Übersicht über die vereinbarten Leistungen 

2.1 Leistungen bis zur Abnahme 

☒ Verkauf von Hardware 

☐ Vermietung von Hardware 

☐ Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf) 

☐ Überlassung von Standardsoftware* auf Zeit (Vermietung) 

☐ Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer 

☐ Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 

☒ Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* (z.B. durch 
Aufstellung, Installation*, Customizing* und Integration* der Systemkomponenten*) 

☐ Schulung 

☒ Projektmanagement 

☒ Sonstige Leistungen: Folgeleistungen zum Dienstleistungsvertrag (Teil A) zu 
Medientechnikplanung, Auf-/Ab- und Umbau, Inbetriebnahme 

2.2 Leistungen nach der Abnahme 

☒ Systemservice (z.B. Aufrechterhaltung und/oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft*) 

☐ Weiterentwicklung und Anpassung des Gesamtsystems 

☐ Sonstige Leistungen _____ 

2.3 Vorgehensmodell 

Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen auf der Grundlage des folgenden Vorgehensmodells: 

☐ V-Modell XT* 

☐ V-Modell XT* (Version/Stand) _____. 

Die Teile des Projekthandbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in 
der Ausschreibung mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

Die Teile des QS-Handbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in der 
Ausschreibung mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Organisationsspezifisches V-Modell XT* gemäß Anlage Nr. _____. 

Die Teile des Projekthandbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in 
der Ausschreibung mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

Die Teile des QS-Handbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in der 
Ausschreibung mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 
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☐ Sonstiges Vorgehensmodell gemäß Anlage Nr. _____. 

 

3 Systemumgebung* des Gesamtsystems und beizustellende Systemkomponenten* 

☐ Die Systemumgebung* des Gesamtsystems beim Auftraggeber ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

☒ Die beizustellenden Systemkomponenten* ergeben sich aus Anlage Nr. Leistungsverzeichnis. 

  

4 Leistungen des Auftragnehmers zur Erstellung des Gesamtsystems und Vergütung 

Art, Umfang und Termine der auf Abruf zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem Einzelauftrag 
unter Beachtung der Festlegungen aus dieser Rahmenvereinbarung 

☐ Die Vergütung für die Leistungen zur Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der 
Betriebsbereitschaft* (z.B. durch Aufstellung, Installation*, Customizing* und Integration* der 
Systemkomponenten*) ergibt sich als Pauschalfestpreis* ebenfalls aus dem Einzelauftrag und ggf. 
abweichend bzw. ergänzend für einzelne Leistungen aus den Regelungen dieses Moduls. 

☒ Die Vergütung für die Leistungen zur Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der 
Betriebsbereitschaft* (z.B. durch Aufstellung, Installation*, Customizing* und Integration* der 
Systemkomponenten*) ergibt sich aus Teil A, Abschnitt "Vergütung der Leistungen" und ggf. 
abweichend bzw. ergänzend für einzelne Leistungen aus den Regelungen dieses Moduls. 

4.1 Verkauf von Hardware 

☒ Der Auftragnehmer verkauft dem Auftraggeber auf dessen Auftrag hin Hardware gemäß Anlage Nr. 
Leistungsverzeichnis, bzw. laut Abnahme von Pos. 1 Medientechnikplanung. 

4.1.1 Die verkaufte Hardware wird aufgrund dieser Rahmenvereinbarung nicht gesondert 
vergütet, soweit nicht nachfolgend abweichend geregelt: 

  

☐ Die verkaufte Hardware wird grundsätzlich gesondert vergütet. Näheres ergibt sich aus dem 
jeweiligen Einzelauftrag unter Beachtung der Festlegungen aus dieser Rahmenvereinbarung. 

☐ Die in Anlage Nr. _____ aufgeführte Hardware wird wie dort beschrieben gesondert vergütet. 

4.1.2 Der Auftragnehmer schuldet die vereinbarte Art und Qualität der Produkte während der 
gesamten Laufzeit der Rahmenvereinbarung. Der Auftragnehmer wird sich gegenüber 
etwaigen Vorlieferanten und Unterauftragnehmern entsprechend absichern. 

☐ Hinsichtlich Art und Qualität müssen für die Dauer des Vertrages die Produkte 

☐ mit den ggf. in einer Teststellung überlassenen und vom Auftraggeber als erfüllungstauglich 
befundenen Produkten identisch sein, 

☐ die in Anlage Nr. _____ vereinbarten Komponenten (konkrete Bauelemente, wie z. B. 
bestimmte Speicher, Prozessoren, Hardwareschnittstellen, Fabrikate) aufweisen, 

☐ in folgenden Komponenten _____ identisch sein. 

4.1.3 Produktwechsel auf Wunsch des Auftragnehmers 

☒ Der Auftragnehmer ist berechtigt, einen Produktwechsel vorzuschlagen. Der Auftraggeber wird 
seine Einwilligung erklären, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ vorliegen: 

☒ das vereinbarte Produkt wird vom jeweiligen Hersteller nicht mehr hergestellt, 
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☒ es wurden mindestens die Funktions- und Leistungsgleichwertigkeit (insbesondere hinsichtlich 
Kompatibilität, Performance, Leistungsstärke und Qualität) des Ersatzprodukts durch die 
Vorlage geeigneter Dokumente (z. B. Messprotokolle, Datenblätter) nachgewiesen, 

☒ der Preis erhöht sich durch den Produktwechsel nicht, 

☒ das neue Produkt stammt von demselben Hersteller wie das bisherige Produkt, 

☐ das neue Produkt erfüllt die weiteren Anforderungen aus Anlage Nr. _____, 

☐ gleichzeitig mit der Ankündigung ist auf Kosten des Auftragnehmers die Bereitstellung eines 
Musterexemplars des neuen Modells für eine Teststellung erfolgt und die Tests des 
Auftraggebers haben ergeben, dass das Produkt die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 
Näheres ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Der Auftraggeber ist in keinem Fall verpflichtet, in mehr als _____ Produktwechsel pro 
Vertragsjahr einzuwilligen. 

☐ Der Auftraggeber ist in keinem Fall verpflichtet, mehr als _____ Vorschläge für 
Produktwechsel pro Vertragsjahr zu prüfen und ggf. einzuwilligen. 

4.1.4 Produktwechsel auf Wunsch des Auftraggebers 

☐ Der Auftraggeber hat Anspruch auf Produktwechsel zur Anpassung der Produkte an den 
technischen Fortschritt. 

Der Auftragnehmer kann nur dann, insoweit und in dem Umfang eine Anpassung der Vergütung 
verlangen, als er nachweist, dass sein Einkaufspreis in Bezug auf das neue Produkt höher ist 
als für das auszuwechselnde. Dabei ist höchstens ein marktüblicher Einkaufspreis 
maßgeblich. In diesem Fall erfolgt der Produktwechsel nur, wenn der Auftraggeber der 
Vergütungserhöhung zustimmt. 

☒ Der Auftraggeber kann einen Produktwechsel fordern, wenn 

☒ bei mehr als __50___ %, mindestens aber _____ der bereits abgerufenen Produkte Mängel 
aufgetreten sind. 

☒ bei mehr als __50___ %, mindestens aber _____ der bereits abgerufenen Produkte 
Lieferverzug aufgetreten ist. 

 

Der Auftragnehmer ist in diesem Fall verpflichtet, ein alternatives Produkt zu liefern, damit die 
Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllt und die Funktions- und 
Leistungsgleichwertigkeit (insbesondere hinsichtlich Kompatibilität, Performance, 
Leistungsstärke und Qualität) gewahrt wird. Dies hat der Auftragnehmer durch Vorlage 
geeigneter Dokumente (z. B. Messprotokolle, Datenblätter) nachzuweisen. Ein Anspruch 
auf Erhöhung der Vergütung besteht nicht. 

4.2 Vermietung von Hardware 

☐ Der Auftragnehmer vermietet dem Auftraggeber auf dessen Auftrag hin Hardware gemäß Anlage 
Nr. _____. 

 

☐ Von Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB Abweichende Vereinbarungen zur Kündigungsfrist der 
jeweiligen Mietverhältnisse gemäß Anlage Nr. _____. 

Die vermietete Hardware wird aufgrund dieser Rahmenvereinbarung nicht gesondert vergütet, soweit 
nicht nachfolgend abweichend geregelt: 

☐ Die vermietete Hardware wird grundsätzlich gesondert vergütet. Näheres ergibt sich aus dem 
jeweiligen Einzelauftrag unter Beachtung der Festlegungen aus dieser Rahmenvereinbarung. 

☐ Die in Anlage Nr. _____ aufgeführte Hardware wird wie dort beschrieben gesondert vergütet. 
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4.3 Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf) 

4.3.1 Leistungsumfang und Vergütung 

☒ Der Auftragnehmer überlässt dem Auftraggeber auf dessen Abruf hin Standardsoftware*, ggf. 
einschließlich sonstiger Leistungen gemäß Anlage Nr. Leistungsverzeichnis, bzw. laut Abnahme 
von Pos. 1 Medientechnikplanung. 

Die verkaufte Standardsoftware* wird aufgrund dieser Rahmenvereinbarung nicht gesondert vergütet, 
soweit nicht nachfolgend abweichend geregelt: 

  

☐ Die verkaufte Standardsoftware* wird grundsätzlich gesondert vergütet. Näheres ergibt sich aus 
dem jeweiligen Einzelauftrag unter Beachtung der Festlegungen aus dieser Rahmenvereinbarung. 

 

☐ Die in Anlage Nr. _____ aufgeführte Standardsoftware* wird wie dort beschrieben gesondert 
vergütet. 

4.3.2 Mitteilung über Anpassungen der Standardsoftware* auf Quellcodeebene 

☐ Die Standardsoftware* wird im Sinne von Ziffer 2.3.3 EVB-IT System-AGB auf Quellcodeebene 
angepasst. 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass er die Anpassungen nicht in den Standard aufnehmen wird. 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass er 

☐ sämtliche Anpassungen in die Standardsoftware* 

☐ die Anpassungen gemäß Anlage Nr. _____ in die Standardsoftware 

aufnehmen wird. 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass dies abweichend von Ziffer 2.3.3 EVB-IT System-AGB 
nicht mit dem auf die Erklärung der Betriebsbereitschaft* folgenden Programmstand*, 
sondern 

☐ bis zur Abnahme des Gesamtsystems* 

☐ bis zu dem in Anlage Nr. _____ genannten Termin 

erfolgen wird. 

☐ Näheres zu den Anpassungen und deren Übernahme in den Standard ergibt sich aus Anlage Nr. 
_____. 

4.3.3 Abweichende Lizenzbedingungen 

4.3.3.1 Bezüglich der Nutzungsrechte an der jeweiligen Standardsoftware* oder 
Softwarekomponente gemäß Anlage Nr. _____ gelten folgende Regelungen in der 
folgenden Rangfolge: 

● Nutzungsrechtsmatrizen oder sonstige Rechteregelungen des Auftraggebers 

● Ziffer 2.3.1 EVB-IT System-AGB, 

● die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr. _____ bzw. – 
im Falle der Überlassung neuer Programmstände* im Rahmen des Systemservices – aus den gemäß 
Nummer 5.1.3 bekanntgegebenen Nutzungsrechtsregelungen neuer Programmstände. Die 
jeweiligen Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen 
Regelungen weder entgegenstehen noch diese beschränken. 

Die Nutzungsrechtsregelungen in Bezug auf die Überlassung von Standardsoftware* oder Softwarekomponenten, 
die Open Source Software* sind, bleiben unberührt und haben stets Vorrang. 
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4.3.3.2 Regelungen für Open Source Software* 

☐ Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Anlage Nr. _____ wird dem Auftraggeber 
als Open Source Software* zur Verfügung gestellt. 

☐ Zusätzlich weist die vorgenannte Lizenz die weiteren Eigenschaften auf, die sich aus Anlage 
Nr. _____ ergeben. 

☐ Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Anlage Nr. _____ wird dem Auftraggeber 
unter der folgenden Lizenz zur Verfügung gestellt, die den Anforderungen an Open Source 
Software* entspricht: _____. 

☐ Die Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente gemäß Anlage Nr. _____ wird dem Auftraggeber 
ausschließlich unter Geltung von openCode* freigegebenen Lizenzen zur Verfügung stellen. 

☐ Hinsichtlich der Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente gemäß Anlage Nr. _____, wird 
vereinbart, dass diese ggf. gemeinsam mit folgender Software genutzt und verbreitet wird (siehe 
Ziffer 2.3.1.4 EVB-IT System-AGB): _____. 

4.3.4 Bereitstellung der Standardsoftware* 

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung: 

☐ auf Datenträger: Typ: _____, Kennzeichnung: _____, 

☐ in folgender Form: _____, 

☐ wie in Anlage Nr. _____ beschrieben. 

☐ bei openCode* mit allen dafür notwendigen Bestandteilen und entsprechend deren Anforderungen. 

4.4 Überlassung von Standardsoftware* auf Zeit (Vermietung) 

4.4.1 Leistungsumfang und Vergütung 

☐ Der Auftragnehmer überlässt dem Auftraggeber auf dessen Abruf hin Standardsoftware*, ggf. 
einschließlich sonstiger Leistungen gemäß Anlage Nr. _____. 

Die vermietete Standardsoftware* wird aufgrund dieser Rahmenvereinbarung nicht gesondert vergütet, 
soweit nicht nachfolgend abweichend geregelt: 

  

☐ Die vermietete Standardsoftware* wird grundsätzlich gesondert vergütet. Näheres ergibt sich aus 
dem jeweiligen Einzelauftrag unter Beachtung der Festlegungen aus dieser Rahmenvereinbarung. 

 

☐ Die in Anlage Nr. _____ aufgeführte Standardsoftware* wird wie dort beschrieben gesondert 
vergütet. 

4.4.2 Mitteilung über Anpassungen der Standardsoftware* auf Quellcodeebene 

☐ Die Standardsoftware* wird im Sinne von Ziffer 2.3.3 EVB-IT System-AGB auf Quellcodeebene 
angepasst. 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass er die Anpassungen nicht in den Standard aufnehmen wird. 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass er 

☐ sämtliche Anpassungen in die Standardsoftware* aufnehmen wird 

☐ die Anpassungen gemäß Anlage Nr. _____ in die Standardsoftware* aufnehmen wird. 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass dies abweichend von Ziffer 2.3.3 EVB-IT System-AGB 
nicht mit dem auf die Erklärung der Betriebsbereitschaft* folgenden Programmstand*, 
sondern 
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☐ bis zur Abnahme des Gesamtsystems* 

☐ bis zu dem in Anlage Nr. _____ genannten Termin 

erfolgen wird. 

☐ Näheres zu den Anpassungen und deren Übernahme in den Standard ergibt sich aus Anlage 
Nr. _____. 

4.4.3 Abweichende Lizenzbedingungen 

4.4.3.1 Bezüglich der Nutzungsrechte an der jeweiligen Standardsoftware* oder 
Softwarekomponente gemäß Anlage Nr. _____ gelten folgende Regelungen in der 
folgenden Rangfolge: 

● Nutzungsrechtsmatrizen gemäß Muster 4: System Nutzungsrechtsmatrix der EVB-IT 

● Ziffer 2.3.1 EVB-IT System-AGB, 

● die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr. _____ bzw. – 
im Falle der Überlassung neuer Programmstände* im Rahmen des Systemservices – aus den gemäß 
Nummer 5.1.3 bekanntgegebenen Nutzungsrechtsregelungen neuer Programmstände. Die 
jeweiligen Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen 
Regelungen weder entgegenstehen noch diese beschränken. 

Die Nutzungsrechtsregelungen in Bezug auf die Überlassung von Standardsoftware* oder Softwarekomponenten, 
die Open Source Software* sind, bleiben unberührt und haben stets Vorrang. 

4.4.3.2 Regelungen für Open Source Software* 

☐ Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Anlage Nr. _____ wird dem Auftraggeber 
als Open Source Software* zur Verfügung gestellt. 

☐ Zusätzlich weist die vorgenannte Lizenz die weiteren Eigenschaften auf, die sich aus Anlage 
Nr. _____ ergeben. 

☐ Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Anlage Nr. _____ wird dem Auftraggeber 
unter der folgenden Lizenz zur Verfügung gestellt, die den Anforderungen an Open Source 
Software* entspricht: _____. 

☐ Die Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente gemäß Anlage Nr. _____ wird dem Auftraggeber 
ausschließlich unter Geltung von openCode* freigegebenen Lizenzen zur Verfügung stellen. 

4.4.4 Bereitstellung der Standardsoftware* 

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung: 

☐ auf Datenträger: Typ: _____, Kennzeichnung: _____, 

☐ in folgender Form: _____, 

☐ wie in Anlage Nr. _____ beschrieben. 

☐ bei openCode* mit allen dafür notwendigen Bestandteilen und entsprechend deren Anforderungen. 

4.5 Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer 

4.5.1 Leistungsumfang 

☐ Der Auftragnehmer erstellt Individualsoftware* gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Die Individualsoftware* enthält vorbestehende Teile* gemäß Anlage Nr. _____. 

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber über Änderungen im Zusammenhang mit den verwendeten 
vorbestehenden Teilen* im Projektverlauf rechtzeitig vorher schriftlich informieren. Sollte der 
Auftragnehmer nach Zuschlagserteilung zusätzliche oder andere vorbestehende Teile* in die 
Individualsoftware* einsetzen, so bestehen für diese vorbestehenden Teile* die Rechte gemäß Ziffer 
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2.3.2.1 EVB-IT System-AGB, jedoch werden keinesfalls ausschließliche Nutzungsrechte eingeräumt. 
Die ggf. für eine Verbreitung und Unterlizenzierung sämtlicher vorbestehenden Teile* zu zahlende 
Vergütung erhöht sich hierdurch nicht. Setzt der Auftragnehmer hingegen keine oder nur solche 
vorbestehenden Teile* ein, die Open Source Software* sind, entfällt die Vergütung. 

4.5.2 Vergütung 

Die Individualsoftware* wird aufgrund dieser Rahmenvereinbarung nicht gesondert vergütet, soweit nicht 
nachfolgend abweichend geregelt: 

☐ Die gesonderte Vergütung für Erstellung der Individualsoftware* ergibt sich als Pauschalfestpreis 
gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der Leistungen". 

☐ Die gesonderte Vergütung für Erstellung der Individualsoftware* ergibt sich als Pauschalfestpreis 
gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der Leistungen". 

☐ Die Vergütung für Erstellung der Individualsoftware* erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Teil A, 
Abschnitt "Vergütung der Leistungen" und Zuschlagstabelle dieses Moduls 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 

☐ Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT System-AGB wird die gemäß Ziffer 2.3.2.4 EVB-IT System-AGB 
geschuldete Überlassung am Markt nicht erhältlicher, jedoch für die Bearbeitung der 
Individualsoftware* nötiger Werkzeuge* zusätzlich gemäß Anlage _____ vergütet. 

  

Bei Verwendung vorbestehender Teile* durch den Auftragnehmer, die keine Open Source Software* sind, 
gilt Folgendes: 

  

☐ Die Vergütung für das Recht zur Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* 
insgesamt an beliebige Dritte beträgt insgesamt _____ Euro. 

☐ Die Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* ist mit der Vergütung für die 
Individualsoftware* abgegolten. 

  

4.5.3 Abweichende Nutzungsrechte an der Individualsoftware* 

4.5.3.1 Open Source Software* 

Gemäß Ziffer 2.3.4.1 Absatz 1 EVB-IT System-AGB ist die Individualsoftware* inklusive aller vorbe-
stehenden Teile als Open Source Software* zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich bzw. abweichend da-
von gilt folgendes. Die Bereitstellung der 

☐ Individualsoftware* gemäß Anlage Nr. _____ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von 
openCode* freigegebenen Lizenzen erfolgen. 

☐ Individualsoftware* gemäß Anlage Nr. _____ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von 
openCode* freigegebenen Lizenzen, die keinen Copyleft*-Effekt haben, erfolgen (sog. permissive 
Lizenzen, z.B. MIT- oder Apachelizenz > Version 1.0). 

☐ Individualsoftware* gemäß Anlage Nr. _____ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von 
openCode* freigegebenen Lizenzen mit Copyleft*-Effekt zur Verfügung gestellt werden (sog. 
reziproke Lizenzen, z.B. GNU GPL oder LGPL). 

☐ Individualsoftware* gemäß Anlage Nr. _____ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter 
der/den folgenden Lizenz(en) zur Verfügung gestellt werden, die den Anforderungen an Open 
Source Software* entspricht: _____. 
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☐ Abweichend von Ziffer 2.3.4.1 Absatz 2ff. EVB-IT System-AGB muss die Bereitstellung der 
Individualsoftware* gemäß Anlage Nr. _____ unter Verschaffung von ausschließlichen 
Nutzungsrechten erfolgen. 

Die Regelungen gemäß Ziffer 2.3.5 EVB-IT System-AGB bleiben von den vereinbarten abweichenden 
Nutzungsrechten unberührt. 

4.5.3.2 Keine Bereitstellung als Open Source Software* 

☐ Abweichend von Ziffer 2.3.4.1 Absatz 1 EVB-IT Erstellungs-AGB wird die Individualsoftware* 
gemäß Anlage Nr. _____ nicht als Open Source Software (sondern als sog. proprietäre 
Software) zur Verfügung gestellt; es gelten daher ausschließlich Absätze 2ff. der Ziffer 2.3.4.1 
EVB-IT System-AGB. Zudem gelten die Regelungen mit folgenden Maßgaben. Für die 

☐ Individualsoftware* gemäß Anlage Nr. _____ wird ein ausschließliches Nutzungsrecht 
gewährt. 

☐ Individualsoftware* gemäß Anlage Nr. _____ wird das Recht zur gewerblichen Verwertung, 
also insbesondere auch zur Unterlizenzierung, Vervielfältigung und Verbreitung zu 
gewerblichen Zwecken an beliebige Dritte gewährt. 

☐ Für die Individualsoftware* gemäß Anlage Nr. _____ gelten vorrangig vor den Regelungen in 
Ziffer 2.3.4.1 Absätze 2ff. EVB-IT System-AGB die Regelungen zu den Nutzungsrechten 
aus Anlage Nr. _____. 

Sonderregelungen für vorbestehende Teile* vorgenannter Individualsoftware* 

☐ Das Recht zur Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* ist 
ausgeschlossen. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.3.4.1 Absatz 2ff. EVB-IT System-AGB ist der Auftraggeber auch zur 
gewerblichen Verbreitung und Unterlizenzierung vorbestehender Teile* der Individualsoftware* 
in Verbindung mit der Individualsoftware* selbst an beliebige Dritte berechtigt. 

☐ Die Verbreitung und Unterlizenzierung von vorbestehenden Teilen* der Individualsoftware* ist 
in Anlage Nr. _____ geregelt. 

4.5.3.3 Werkzeuge* 

☐ Abweichend von Ziffer 2.3.2.4 EVB-IT System-AGB wird dem Auftraggeber das Recht eingeräumt, 
statt nur eines weiteren Vervielfältigungsstücks _____ Vervielfältigungsstücke herzustellen, diese 
gemeinsam mit der Individualsoftware* zu verbreiten und Dritten daran die Rechte aus Ziffer 
2.3.2.4 EVB-IT System-AGB mit Ausnahme des Verbreitungs- und Vervielfältigungsrechts 
einzuräumen. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.3.2.4 EVB-IT System-AGB werden dem Auftraggeber folgende Rechte 
gemäß Anlage Nr. _____ eingeräumt. 

4.5.4 Sonderregelung: Lizenzrückvergütung (nur möglich bei nicht ausschließlicher 
Nutzungsrechtseinräumung) 

☐ Hat der Auftraggeber sich kein ausschließliches Nutzungsrecht ausbedungen, verpflichtet sich der 
Auftragnehmer, an den Auftraggeber für jede Einräumung eines Nutzungsrechtes an der 
Individualsoftware* an einen Dritten eine finanzielle Gegenleistung 

☐ in Höhe von _____% der im jeweiligen Einzelauftrag vereinbarten Vergütung 

☐ in Höhe von _____% der erzielten, mindestens aber eine angemessene Lizenzgebühr (netto) 

☐ gem. Anlage Nr. _____ 

zu zahlen 

Die Lizenzrückvergütung ist insgesamt begrenzt auf 
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☐ die gemäß Einzelauftrag zu zahlende Vergütung, zuzüglich eines Aufschlages von _____ %. 

☐ _____ % der gemäß Einzelauftrag zu zahlenden Vergütung. 

4.5.5 Einräumung von Rechten an Erfindungen 

☐ Für Erfindungen, die anlässlich der Vertragserfüllung gemacht werden, gelten abweichend von 
Ziffer 2.3.2.5 EVB-IT System-AGB die Regelungen in Anlage Nr. _____. 

4.5.6 Bereitstellung der Individualsoftware* 

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Individualsoftware* wie folgt zur Verfügung: 

☐ auf Datenträger: Typ: _____ Kennzeichnung: _____. 

☐ in folgender Form: _____ 

☐ wie in Anlage Nr. _____ beschrieben. 

☐ bei openCode* mit allen dafür notwendigen Bestandteilen und entsprechend deren Anforderungen. 

4.6 Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 

4.6.1 Leistungsumfang 

☐ Die Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen erfolgen gemäß Anlage Nr. _____. 

4.6.2 Vergütung 

Die Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen wird aufgrund dieser Rahmenvereinbarung 
nicht gesondert vergütet, soweit nicht nachfolgend abweichend geregelt: 

☐ Die gesonderte Vergütung für die Übernahme von Altdaten und für die anderen vereinbarten 
Migrationsleistungen ergibt sich als Pauschalfestpreis gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der 
Leistungen". 

☐ Die gesonderte Vergütung für die Übernahme von Altdaten und für die anderen vereinbarten 
Migrationsleistungen ergibt sich als Pauschalfestpreis gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der 
Leistungen". 

☐ Die Vergütung für die Übernahme von Altdaten und für die anderen vereinbarten 
Migrationsleistungen erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der 
Leistungen" und Zuschlagstabelle dieses Moduls. 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 

4.7 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* 

4.7.1 Leistungsumfang 

Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems (Ziffer 2.4 
EVB-IT System-AGB). 

☒ Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* wie in Anlage Nr. 
Leistungsbeschreibung beschrieben. 

4.7.2 Abweichende Nutzungsrechtsvereinbarungen 

☐ Abweichend von Ziffer 2.4 EVB-IT System-AGB werden gem. Anlage Nr. _____ für die dort 
genannten Arbeitsergebnisse die dort aufgeführten Nutzungsrechte vereinbart. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.4 EVB-IT System-AGB werden dem Auftraggeber auch für die 
vorbestehenden Materialien Bearbeitungsrechte eingeräumt. 
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4.7.3 Vergütung 

Die Leistungen zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* werden aufgrund dieser 
Rahmenvereinbarung nicht gesondert vergütet, soweit nicht nachfolgend abweichend geregelt: 

☒ Die gesonderte Vergütung für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* ergibt sich als 
Pauschalfestpreis gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der Leistungen". 

☐ Die Vergütung für die Leistungen zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* erfolgt gesondert 
nach Aufwand gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der Leistungen" und Zuschlagstabelle dieses 
Moduls 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 

4.8 Schulung 

4.8.1 Art und Umfang der Schulungen 

☒ Art und Umfang der Schulungen sowie Ort und max. Teilnehmerzahl ergeben sich aus Anlage Nr. 
Leistungsverzeichnis, C6 Einweisungen des Personals. 

☐ Vorbereitung und Durchführung von Schulungen erfolgen gemäß Anlage Nr. _____. 

4.8.2 Schulungsunterlagen 

☒ Die geschuldeten Schulungsunterlagen ergeben sich aus Anlage Nr. Leistungsverzeichnis, C6 
Einweisungen des Personals und ergänzend aus dem Einzelauftrag unter Beachtung der 
Festlegungen aus dieser Rahmenvereinbarung. 

☐ Soweit für die Individualsoftware* in Nummer 4.5.3 ausschließliche Nutzungsrechte vereinbart sind, 
gilt dies abweichend von Ziffer 2.5 EVB-IT System-AGB nicht für die Schulungsunterlagen gemäß 
Anlage Nr. _____, die für den Auftraggeber individuell erstellt wurden. An diesen 
Schulungsunterlagen werden lediglich nicht ausschließliche Nutzungsrechte * gemäß Ziffer 2.3.2.1 
EVB-IT System-AGB eingeräumt. 

☐ Für folgende Schulungsunterlagen werden von Ziffer 2.5 EVB-IT System-AGB abweichende 
weitergehende Nutzungsrechte vereinbart: 

☐ Für die Schulungsunterlagen gemäß Anlage Nr. _____ wird statt des nicht ausschließlichen 
Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht gewährt. 

☐ Für die Schulungsunterlagen gemäß Anlage Nr. _____ wird zusätzlich das Recht zur 
Vervielfältigung und Verbreitung gewährt. 

☐ Für die Schulungsunterlagen gemäß Anlage Nr. _____ wird zusätzlich das Recht zur 
Bearbeitung sowie Vervielfältigung und Verbreitung der Bearbeitungen gewährt. 

  

☐ Nutzungsrechte an den Schulungsunterlagen ergeben sich aus Anlage Nr. _____ 

4.8.3 Vergütung für Schulungen inkl. Schulungsunterlagen 

Die Vereinbarten Schulungen werden nicht gesondert vergütet, soweit nicht nachfolgend abweichend 
geregelt: 

☐ Eine Vergütung für die Schulungen ist gesondert gemäß Anlage Nr. _____ zu zahlen. 

  

4.9 Dokumentation 

☐ Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT System-AGB ist die Dokumentation in folgender 
Sprache / in folgender Form zu erstellen: _____. 
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☒ Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT System-AGB sind die in Anlage Nr. 
Leistungsverzeichnis Teile der Dokumentation bis zum dort benannten Zeitpunkt zu liefern. 

☐ Abweichend von Ziffern 4.5 und 5.5 EVB-IT System-AGB sind Anpassungen und Änderungen, die 
aufgrund von Maßnahmen zum Systemservice oder im Rahmen der Mängelbeseitigung an den 
Dokumentationen erforderlich sind, nicht in die Dokumentation einzuarbeiten, sondern als separate 
Dokumente zu liefern. 

☐ Abweichend von Ziffer 5.4 EVB-IT System-AGB ist der Auftragnehmer nicht über das gesetzliche 
Maß hinaus verpflichtet, die im Rahmen der Mängelhaftung gemäß Ziffer 13 EVB-IT System-AGB 
durchgeführten Maßnahmen zu dokumentieren. 

☐ Abweichend von Ziffer 5.6 EVB-IT System-AGB wird an den für den Auftraggeber erstellten 
Dokumentationen statt des nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein ausschließliches 
Nutzungsrecht gewährt. 

☐ Die Dokumentation ist gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell zu erstellen. 

☐ Die Anwenderdokumentation ist zusätzlich als kontextsensitive “Online-Hilfe” im Gesamtsystem 
abzulegen. 

☐ Weitere Vereinbarungen zur Dokumentation gemäß Anlage Nr. _____. 

5 Software Bill of Materials (SBOM)* 

☐ Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Software Bill of Materials (SBOM)* gemäß BSI 
TR-03183-2 für die nach diesem Vertrag überlassene bzw. erstellte Software* 

☐ im Format SPDX 

☐ im Format CycloneDX 

 zur Verfügung. 

Soweit Systemserviceleistungen zur Wiederherstellung und/oder zur Aufrechterhaltung der 
Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems oder von Systemkomponenten* vereinbart ist, aktualisiert der 
Auftragnehmer die von ihm bereitgestellte Software Bill of Materials (SBOM)* für alle neuen 
Programmstände*, die er dem Auftraggeber nach diesem Vertrag zur Verfügung stellen muss, sofern 
sich aus den neuen Programmständen* Änderungen an der Software Bill of Materials (SBOM)* ergeben. 

5.1 Sonstige Leistungen zur Systemerstellung 

5.1.1 Leistungsumfang 

☒ Der Umfang der sonstigen Leistungen zur Systemerstellung ergibt sich aus Anlage Nr. 
Leistungsverzeichnis. 

5.1.2 Vergütung 

Die vereinbarten sonstigen Leistungen werden nicht gesondert vergütet, soweit nicht nachfolgend 
abweichend geregelt: 

☒ Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen ergibt sich als Pauschalfestpreis gemäß Teil A, 
Abschnitt "Vergütung der Leistungen". 

☐ Die Vergütung erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der 
Leistungen" und Zuschlagstabelle dieses Moduls 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 
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6 Systemservice 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen des Systemservices zur Wiederherstellung und/oder zur 
Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems und/oder zur Lieferung neuer 
Programmstände* nach folgenden Regelungen: 

6.1 Arten von Systemserviceleistungen 

6.1.1 Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems (Störungsbeseitigung) 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Störungen die Betriebsbereitschaft* 

☒ des Gesamtsystems gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT System-AGB wiederherzustellen. 

☐ gemäß Anlage Nr. _____ wiederherzustellen. 

6.1.1.1 Störungsmeldung 

6.1.1.2 Form der Störungsmeldung 

☐ Die Störungsmeldung erfolgt abweichend von Ziffer 11.3 EVB-IT System-AGB in der Regel gemäß 
Anlage Nr. _____. 

6.1.1.3 Adresse für Störungsmeldungen 

Die Störungsmeldung erfolgt 

☒ an folgende Adresse: 

Art des Kontakts Kontaktdaten 

Name/Firma:  

Organisationseinheit/Abteilung:  

☐  Postanschrift:  

☐ Telefon:  

☐ Fax:  

☐ E-Mail:  

☐ Web-Adresse:  

  

☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

6.1.1.4 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Mängelklassen 

☒ Es werden folgende Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* (Ziffer 4.1.2 EVB-IT System-AGB) 
vereinbart: 

Mängelklasse Reaktionszeit* 
in Stunden 

Wiederherstellungszeit* 
in Stunden 

Betriebsverhindernder Mangel 24 72 
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Mängelklasse Reaktionszeit* 
in Stunden 

Wiederherstellungszeit* 
in Stunden 

Betriebsbehindernder Mangel 72 120 

Leichter Mangel 120 240 

  

☐ Die Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* werden in Anlage Nr. _____ für die dort 
abweichend von Ziffer 3 EVB-IT System-AGB definierten Mängelklassen festgelegt. 

  

☐ Weitere Vereinbarungen (z.B. Reaktionszeiten*, Wiederherstellungszeiten*, Service Level 
Agreement) gemäß Anlage Nr. _____. 

Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der 
Störungsmeldung während der vereinbarten Servicezeiten und laufen ausschließlich während der 
vereinbarten Servicezeiten. 

Ergänzend können in Nummer 16.2 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart 
werden. 

6.1.1.5 Servicezeiten 

☐ Es werden folgende Servicezeiten vereinbart: 

Tag Uhrzeit 

Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr 

An Sonntagen von _____ bis _____ Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von _____ bis _____ Uhr 

6.1.1.6 Hotline 

☐ Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) zu 
folgenden Zeiten 

Tag Uhrzeit 

_____ bis _____ von _____ bis _____ Uhr 

An Sonntagen von _____ bis _____ Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von _____ bis _____ Uhr 

  

☐ Weitere Vereinbarungen zur Hotline (z.B. Kreis der Berechtigten, Leistungsumfang) gemäß Anlage 
Nr. _____. 

6.1.2 Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft* (vorbeugende Maßnahmen) 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich 

☒ angemessene Maßnahmen mit dem Ziel zu ergreifen, das Auftreten zukünftiger Störungen 
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☒ des Gesamtsystems 

☐ des Gesamtsystems mit Ausnahme folgender gelieferter, erstellter oder beizustellenden 
Systemkomponenten* gemäß Anlage _____ 

☐ folgender Systemkomponenten* gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ zu vorbeugenden Maßnahmen gemäß Anlage Nr. _____. 

  

6.1.3 Überlassung von verfügbaren Programmständen* (Standardsoftware*) 

  

☒ Der Auftragnehmer verpflichtet sich, verfügbare neue Programmstände* zu überlassen, wie 
nachfolgend geregelt: 

☒ Patches*, Updates* 

Zeitpunkt der Leistung 

☒ Auf Anforderung des Auftraggebers 

☐ Unverzüglich, sobald verfügbar 

☒ Upgrades* 

Zeitpunkt der Leistung 

☒ Auf Anforderung des Auftraggebers 

☐ Unverzüglich, sobald verfügbar 

☒ Releases/Versionen* 

Zeitpunkt der Leistung 

☒ Auf Anforderung des Auftraggebers 

☐ Unverzüglich, sobald verfügbar 

 

☐ Besondere Vereinbarung zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* durch den Auftragnehmer 
gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Besondere Vereinbarung zu Installation* und Customizing* der Programmstände* gemäß Anlage 
Nr. _____. 

Soweit bezüglich der Nutzungsrechte der Standardsoftware* Nutzungsrechtsregelungen aus den 
Lizenzbedingungen in Nummer 4.3.3 bzw. 4.4.3 einbezogen sind, werden diese bei Überlassung neuer 
Programmstände* der jeweiligen Standardsoftware* durch die für den neuen Programmstand* 
geltenden Nutzungsrechtsregelungen ersetzt, wobei die in Nummer 4.3.3 bzw. 4.4.3 getroffenen 
Vereinbarungen auch für diese gelten. Diese neuen Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit 
die neuen Lizenzbedingungen dem Auftraggeber bei Überlassung mit Hinweis auf diese Regelung 
schriftlich bekannt gegeben werden. 

6.2 Beginn / Dauer der Systemserviceleistungen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Systemserviceleistungen für den jeweiligen 
Einzelauftrag beginnend mit 

☐ dem Tag nach Ablauf der Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche (Gewährleistungsfrist) des 
Gesamtsystems 

☒ dem Tag nach der Abnahme des Gesamtsystems 

☐ folgendem Datum _____ 
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jeweils 

☒ für die Dauer von 12 Monaten 

☐ für die Dauer von mindestens _____ Monaten (Mindestvertragsdauer) 

☐ für die in Anlage Nr. _____ vereinbarte Dauer 

zu erbringen. 

6.3 Kündigung von Systemserviceleistungen 

☐ Abweichend von Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB beträgt die Kündigungsfrist _____ Monat(e) 
zum Ablauf eines _____ (z.B. Kalendermonat/Kalendervierteljahr/Kalenderjahr). 

☐ Ergänzend zu Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein 
Sonderkündigungsrecht des Auftraggebers gem. Anlage Nr. _____ vereinbart. 

6.4 Vergütung/Zahlungsfristen für Systemserviceleistungen 

6.4.1 Vergütung 

☒ Der Systemservice insgesamt (bei fester Laufzeit) ist mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten 

☐ Die gesonderte Vergütung für den Systemservice insgesamt (bei fester Laufzeit) beträgt pauschal 
_____ Euro. 

☐ Die gesonderte monatliche Vergütung für den Systemservice ergibt sich als Pauschalfestpreis 
gemäß Teil A, Abschnitt "Vergütung der Leistungen". 

☐ Für den Zeitraum bis zum Ablauf der Verjährungsfrist der Sachmängelansprüche wird eine 
abweichende monatliche Vergütung vereinbart, die sich als Pauschale ebenfalls aus Teil A, 
Abschnitt "Vergütung der Leistungen" ergibt. 

☐ Die Vergütung für die Systemserviceleistungen gemäß Nummer(n) _____ (hier die relevanten 
Nummer(n) aus Nummer 5.1 eintragen) erfolgt gesondert erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß 
Teil A, Abschnitt "Vergütung der Leistungen" und Zuschlagstabelle dieses Moduls 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 

☐ Die Vergütung erfolgt gemäß Anlage Nr. _____. 

6.4.2 Zahlungsfristen für Systemserviceleistungen 

☐ monatlich (zahlbar bis zum 15. eines jeden Monats) 

☐ quartalsweise (zahlbar bis zum 15. des zweiten Quartalsmonats) 

☐ jährlich (zahlbar bis zum _____) 

☐ einmalig zum _____ 

☐ gemäß Anlage Nr. _____ 

6.5 Sonstige Regelungen zu Systemserviceleistungen 

6.5.1 Teleservice* (Remoteservice) 

☐ Der Auftragnehmer erbringt Teile der Leistung mittels Teleservice* entsprechend der 
Teleservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. _____. 

6.5.2 Abnahme der Systemserviceleistungen 

☐ Abweichend von Ziffer 4.3 EVB-IT System-AGB vereinbaren die Parteien eine Abnahme 
bestimmter Systemserviceleistungen gemäß Anlage Nr. _____. 
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6.5.3 Dokumentation der Systemserviceleistungen 

☐ Abweichend von Ziffer 4.5 Satz 1 EVB-IT System-AGB ist der Auftragnehmer in dem in Anlage Nr. 
_____ aufgeführten Umfang verpflichtet, die im Rahmen des Systemservices durchgeführten 
Maßnahmen zu dokumentieren. 

7 Zusätzliche Regelungen für Open Source Software* 

☐ Der Auftragnehmer ist verpflichtet, hinsichtlich der pflegegegenständlichen Software* eine 
Lizenzbestandsaufnahme durchzuführen, deren Ergebnis eine vollständige Software Bill of 
Materials (SBOM*) ist. Die Lizenzbestandsaufnahme ist unverzüglich nach Vertragsschluss 
durchzuführen. 

☐ Die Lizenzbestandsaufnahme ist spätestens binnen _____ Kalendertagen abzuschließen. 

 

☐ Die Vergütung für die Lizenzbestandsaufnahme ist mit der Pflegepauschale abgegolten. 

☐ Die Vergütung für die Lizenzbestandsaufnahme erfolgt nach Aufwand gemäß Kategorie(n) 
_____ 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Die Vergütung für die Lizenzbestandsaufnahme erfolgt zu einem gesonderten 
Pauschalfestpreis in Höhe von _____ Euro. 

Die SBOM* ist gemäß Ziffer 5.7 der EVB-IT System-AGB zu pflegen. 

☐ Programmstände* von Standardsoftware* bzw. Softwarekomponenten müssen stets 

☐ Open Source Software* sein, 

☐ Open Source Software*, für die ausschließlich von openCode* freigegebenen Lizenzen gelten, 

soweit die Parteien nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes vereinbaren. 

☐ Der Auftragnehmer überlässt dem Auftraggeber neue Programmstände* von Open Source 
Software* nur, nachdem er diese in einer von ihm bereitgehaltenen, geeigneten Testumgebung auf 
Funktionalität und Eignung für die Zwecke des Auftraggebers erfolgreich getestet hat. 

☐ Abweichend von Satz 1 stellt der Auftraggeber eine hierfür geeignete Umgebung zur 
Verfügung. 

☐ Ist die Störungsbeseitigung oder die Überlassung neuer Programmstände* vereinbart, so setzt der 
Auftragnehmer den Auftraggeber über das Erscheinen neuer Programmstände* in Kenntnis und 
berät ihn dazu, wann ein neuer Programmstand* übernommen werden sollte. 

☐ Der Auftragnehmer stellt die Ergebnisse der Pflegeleistungen zusätzlich zur Überlassung an den 
Auftraggeber auf derjenigen öffentlichen Plattform für Softwareentwicklungsprojekte zur Verfügung, 
auf der die gepflegte Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente hauptsächlich entwickelt und 
verwaltet wird. Die Zurverfügungstellung der Ergebnisse der Pflegeleistungen umfasst jeweils, 
soweit dort für frühere Programmstände* vorhanden, auch den ausführbaren Code, die Pflege der 
Dokumentation, der Software Bill of Materials (SBOM)* und eines Verzeichnisses verwendeter 
Softwarekomponenten. 

Zusätzlich erfolgt die Bereitstellung durch den Auftragnehmer wie folgt: 

☐ auf der folgenden öffentlichen Plattform für Softwareentwicklungsprojekte: _____. 

☐ auf openCode* 
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8 Weitere Leistungen nach der Abnahme 

8.1 Weiterentwicklung und Anpassung des Gesamtsystems nach der Abnahme 

☐ Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Gesamtsystem jeweils nach den Vereinbarungen in 
Anlage Nr. _____ und ergänzend, unter Beachtung der Festlegungen aus dieser 
Rahmenvereinbarung, gemäß dem jeweiligen Einzelauftrag weiterzuentwickeln, zu optimieren und 
an die sich ändernden Bedürfnisse des Auftraggebers anzupassen. Soweit in der Anlage nichts 
anderes geregelt ist, erfolgt die Beauftragung entsprechend den Konditionen dieses Vertrages und 
der einbezogenen EVB-IT System-AGB. 

8.2 Sonstige Leistungen nach der Abnahme 

8.2.1 Leistungsumfang 

☐ Der Umfang der sonstigen Leistungen nach der Abnahme ergibt sich aus Anlage Nr. _____ und 
ergänzend aus dem Einzelauftrag unter Beachtung der Festlegungen aus dieser 
Rahmenvereinbarung. 

8.2.2 Vergütung 

Der die sonstigen Leistungen nach der Abnahme werden aufgrund dieser Rahmenvereinbarung nicht 
gesondert vergütet, soweit nicht nachfolgend abweichend geregelt: 

☐ Die sonstigen Leistungen nach der Abnahme sind mit der pauschalen Vergütung für 
Systemserviceleistungen gemäß Nummer 5.4.1 abgegolten. 

☐ Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen nach der Abnahme Die gesonderte Vergütung 
für Erstellung der Individualsoftware* ergibt sich als Pauschalfestpreis gemäß Teil A, Abschnitt 
"Vergütung der Leistungen". 

☐ Die Vergütung erfolgt gesondert erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Teil A, Abschnitt 
"Vergütung der Leistungen" und Zuschlagstabelle dieses Moduls 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 

9 Ergänzende Vereinbarungen bei Vergütung nach Aufwand 

9.1 Zuschläge bei Vergütung nach Aufwand 

☐ Zuschläge auf die Vergütung nach Aufwand ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Zuschläge auf die Vergütung nach Aufwand ergeben sich aus folgender Tabelle. 

Lfd
. 
Nr. 

Bezeichnun
g der 
Kategorie 

Zuschläge in 
Prozent auf die 
Vergütungssätz
e gemäß 
Anlage Nr. 
_____ Montag 
bis Freitag 
(Arbeitstage) 
außerhalb der 
zuschlagsfreien 
Zeiten 

Zuschläge in 
Prozent auf die 
Vergütungssätz
e gemäß 
Anlage Nr. 
_____ 
Samstag 

von  

bis  

Zuschläge in 
Prozent auf die 
Vergütungssätz
e gemäß 
Anlage Nr. 
_____ 
Samstag 

von  

bis  

Zuschläge in 
Prozent auf die 
Vergütungssätz
e gemäß 
Anlage Nr. 
_____ Sonn- 
und Feiertage 

von  

bis  

Zuschläge in 
Prozent auf die 
Vergütungssätz
e gemäß 
Anlage Nr. 
_____ Sonn- 
und Feiertage 

von  

bis  

       

Festlegung der zuschlagsfreien Zeiten: 
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Arbeitstag zuschlagsfreie Zeiten 

Montag bis 
Donnerstag 

von _____ bis _____ Uhr 

Freitag von _____ bis _____ Uhr 

☐ Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

9.2 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen 

☐ Abweichend von Ziffer 8.5 Satz 1 EVB-IT System-AGB können bei entsprechendem Nachweis für 
einen Personentag bis zu 10 Stunden abgerechnet werden. 

☐ Abweichend von Ziffer 8.5 Satz 2 und Satz 3 EVB-IT System-AGB wird Folgendes vereinbart: 
Ein voller Tagessatz kann nur in Rechnung gestellt werden, wenn mindestens 10 Zeitstunden 
geleistet wurden. Werden weniger als 10 Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig in 
Rechnung zu stellen. 

☐ Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

9.3 Reisekosten, Nebenkosten*, Materialkosten und Reisezeiten 

9.3.1 Reisekosten, Nebenkosten* und Materialkosten 

☐ Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Reisekosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

  

☐ Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Nebenkosten* werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

  

☐ Materialkosten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

9.3.2 Reisezeiten 

☐ Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

☐ Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

9.4 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand 

☐ Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind in Anlage Nr. _____ vereinbart. 

9.5 Regelung entfällt 

 

10 Termin- und Leistungsplan 

Art, Umfang und Termine der zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus 

☒ Anlage Nr. Rahmenzeitplan und ergänzend aus dem Einzelauftrag 

☐ dem Einzelauftrag 

jeweils unter Beachtung der Festlegungen aus dieser Rahmenvereinbarung. 
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☐ Gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell V-Modell XT* bzw. dem vereinbarten 
organisationsspezifischen V-Modell XT* ergibt sich der Termin- und Leistungsplan aus dem 
Lastenheft gemäß Anlage Nr._____ und den Teilen des Projekthandbuchs (AN), die der 
Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in der Ausschreibung mindestens gefordert hat, 
gemäß Anlage Nr. _____. 

 

11 Zahlungsplan 

☐ Die Zahlung erfolgt nach der Abnahme. 

☒ Der Zahlungsplan ergibt sich 

☒ Anlage Nr. Leistungsverzeichnis. 

☐ dem Einzelauftrag. 

 

12 Projektmanagement 

12.1 Projektmanager/Projektleiter 

☒ Projektmanager und Projektleiter auf Auftraggeberseite ergeben sich aus 

☒ Anlage Nr. wird bei Auftrag bekannt gegeben.  

☐ dem Einzelauftrag. 

☒ Projektmanager und Projektleiter auf Auftragnehmerseite ergeben sich aus 

☒ Anlage Nr. Punkt 12, Seite 14. 

☐ dem Einzelauftrag. 

12.2 Weitere Schlüsselpositionen des Auftragnehmers 

☒ Weitere Schlüsselpositionen und deren Besetzung auf Seiten des Auftragnehmers gemäß Ziffer 7.4 
EVB-IT System-AGB ergeben sich aus 

☒ Anlage Nr. Leistungsbeschreibung.  

☐ dem Einzelauftrag. 

12.3 Projektsteuerung/Projektkoordinierung 

Die Regeln zur Projektsteuerung und Projektkoordinierung ergeben sich aus 

☐ dem vereinbarten Vorgehensmodell gemäß Nummer 2.3. 

☒ folgenden Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. Leistungsbeschreibung. 

12.4 Behandlung von Änderungsverlangen (Change Requests) 

Ergänzend/abweichend zu Ziffer 17 EVB-IT System-AGB sind die Vereinbarungen über die Behandlung 
von Änderungsverlangen (Change Requests), die während der Vertragsdauer vom Auftraggeber 
vorgebracht werden, festgelegt: 

☐ in dem vereinbarten Vorgehensmodell gemäß Nummer 2.3. 

☐ in Anlage Nr. _____. 
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13 Weitere Pflichten des Auftragnehmers 

☒ Weitere Pflichten des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. Leistungsverzeichnis.  

13.1 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers 

☐ Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers: 

Lfd. Nr. Position Fachliche 
Qualifikation 

Sicherheitsüberprüfung 
SÜ 1, 2 oder 3¹ 

Sonstige Anforderungen, 
z.B. weitere 
Sicherheitsanforderungen 

     
 

Fußnote Erläuterung 

1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz 

☐ Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus 
Anlage Nr. _____. 

13.2 Allgemeine Sicherheitsanforderungen 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die Laufzeit des Vertrages: 

☐ bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage 
Nr. _____ zu beachten; 

☐ sich der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr. _____ zu unterstellen; 

☐ die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr. _____ zu 
beachten; 

☒ folgende weitere Regelungen einzuhalten: zusätzliche Vertragsbedingungen SPK. 

13.3 Kopier- oder Nutzungssperre* 

☒ Die vom Auftragnehmer gelieferten oder erstellten Systemkomponenten* weisen keine Kopier- oder 
Nutzungssperren* auf. 

☐ Die vom Auftragnehmer gelieferten oder erstellten Systemkomponenten* weisen folgende Kopier- 
oder Nutzungssperren* auf: _____. Näheres siehe Anlage Nr. _____. 

13.4 Mitteilungspflicht bezüglich der zur Vertragserfüllung eingesetzten Werkzeuge* 

☐ Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber mit, dass er folgende Werkzeuge* für die Erstellung der 
Individualsoftware*, die für die Bearbeitung und Umgestaltung der Individualsoftware* notwendig 
sind, 

☐ verwenden wird: _____. Näheres siehe Anlage Nr. _____. 

☐ entwickeln wird: _____. Näheres siehe Anlage Nr. _____. 

  

☐ In Ergänzung zu Ziffer 6.4 der EVB-IT System-AGB erstreckt sich die Mitteilungspflicht des 
Auftragnehmers auch auf die für die Erstellung des Gesamtsystems insgesamt eingesetzten 
Werkzeuge*. 
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13.5 Entsorgung der Hardware (ergänzend zu Ziffer 2.1 EVB-IT System-AGB) 

☐ Ergänzend zu Ziffer 2.1 EVB-IT System-AGB und den entsprechenden gesetzlichen Regelungen 
gelten die in Anlage Nr. _____ aufgeführten zusätzlichen Vereinbarungen über die Entsorgung von 
in Nummer 4.1 genannter Hardware. 

☐ Der Auftragnehmer übernimmt die Entsorgung auch von nicht in Nummer 4.1. genannter Hardware 
(Altgeräte) aufgrund gesonderter Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____. 

13.6 Entsorgung der Verpackung 

☒ Ergänzende Vereinbarung zur Entsorgung der Verpackung durch den Auftragnehmer gemäß 
Anlage Nr. Leistungsbeschreibung.  

☐ Die Entsorgung der Verpackung erfolgt durch den Auftraggeber (abweichend von Ziffern 2.1 und 
2.2 EVB-IT System-AGB). 

 

14 Mitwirkung des Auftraggebers 

☒ Die Mitwirkung des Auftraggebers und eventueller sonstiger Bezugsberechtigter ergibt sich aus 
Anlage Nr. Leistungsbeschreibung. 

  

☐ Gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell V-Modell XT* bzw. dem vereinbarten 
organisationsspezifischen V-Modell XT* ergibt sich die Mitwirkung des Auftraggebers aus dem 
Lastenheft gemäß Anlage Nr. _____ und dem Teil „Mitwirkung und Beistellungen des 
Auftraggebers“ des Projekthandbuchs (AN) gemäß Anlage Nr. _____. 

  

15 Abnahme 

15.1 Gegenstand der Abnahme 

Der Abnahmegegenstand ist das Gesamtsystem im Sinne des jeweiligen Einzelauftrages und, soweit in 
Nummer 8 vereinbart, die einer Teilabnahme unterliegenden, in sich abgeschlossenen und funktional 
nutzbaren Teile des Gesamtsystems. 

☒ Ergänzende Vereinbarungen zum Gegenstand der Abnahme gemäß Anlage Nr. 
Leistungsbeschreibung. 

☒ Das Gesamtsystem beinhaltet jeweils die aktuellste Version der vereinbarten Software* zum 
Zeitpunkt des Beginns der Erklärung der Betriebsbereitschaft*. 

15.2 Testdaten 

☒ Die Testdaten erstellt der Auftraggeber. Einzelheiten gemäß Anlage Nr. Leistungsbeschreibung. 

☐ Die Testdaten erstellt der Auftragnehmer. Einzelheiten gemäß Anlage Nr. _____. 

15.3 Dauer, Ort und Systemumgebung* der Funktionsprüfung 

☒ Dauer der Funktionsprüfungszeit (abweichend von der 30tägigen Frist in Ziffer 12.3 Satz 1 EVB-IT 
System-AGB): 2 Wochen.  

☐ Dauer der Funktionsprüfungszeit für teilabzunehmende Leistungen (abweichend von der 14tägigen 
Frist in Ziffer 12.3 Satz 2 EVB-IT System-AGB): _____. 

☐ Ort der Funktionsprüfung (abweichend von Ziffer 12.4 EVB-IT System-AGB): _____. 

☐ Ort der Funktionsprüfung für teilabzunehmende Leistungen (abweichend von Ziffer 12.4 EVB-IT 
System-AGB): _____. 
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☐ Ort und Dauer der Funktionsprüfung(en) ergeben sich aus Anlage Nr. _____ (abweichend von 
Ziffern 12.3 und 12.4 EVB-IT System-AGB). 

☐ Abweichend von Ziffer 12.6 EVB-IT System-AGB beträgt der Zeitrahmen für erneute 
Funktionsprüfungen statt 14 Tagen jeweils _____. 

☐ Die Durchführung der Funktionsprüfung erfolgt abweichend von Ziffer 12.4 EVB-IT System-AGB 
nicht in der in Nummer 3 genannten, sondern in folgender Systemumgebung*: _____. 

15.4 Vereinbarungen zur Durchführung der Funktionsprüfung und zur Erklärung der Abnahme 

☐ Gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell V-Modell XT* ergeben sich die 
Regelungen zur Durchführung der Funktionsprüfung und der Abnahme aus dem Lastenheft gemäß 
Anlage Nr. _____ und den Teilen des Projektplans (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner 
Vorgaben in der Ausschreibung mindestens gefordert hat, gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Die Regelungen zur Durchführung der Funktionsprüfung und der Abnahme ergeben sich aus 
Anlage Nr. _____ (abweichend von Ziffer 12 EVB-IT System-AGB). 

15.5 Vereinbarungen zu Mängelklassen im Rahmen der Funktionsprüfung 

☐ Abweichend von Ziffer 3 EVB-IT System-AGB werden in Anlage Nr. _____ die dort genannten 
Mängelklassen vereinbart. 

☐ Abweichend von Ziffer 12 EVB-IT System-AGB werden die Auswirkungen der bei der 
Funktionsprüfung gefundenen Mängel in Anlage Nr. _____ vereinbart. 

 

16 Mängelhaftung (Gewährleistung) 

16.1 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel des Gesamtsystems 

☐ Es gilt Ziffer 13.3 EVB-IT System-AGB mit der Maßgabe, dass für Sachmängel und Rechtsmängel, 
die nicht Rechtsmängel der Individualsoftware* sind, die Verjährungsfrist statt 24 Monate _____ 
Monate beträgt. 

☐ Es gilt Ziffer 13.3 EVB-IT System-AGB mit der Maßgabe, dass für Rechtsmängel der 
Individualsoftware* die Verjährungsfrist statt 36 Monate _____ Monate beträgt. 

☐ Anstelle der in Ziffer 13.3 EVB-IT System-AGB geregelten zwölfmonatigen Frist für den Rücktritt 
bezogen auf die Standardsoftware* tritt eine _____ monatige Frist. 

☐ Es gilt Ziffer 13.3 EVB-IT System-AGB mit der Maßgabe, dass die für Rechtsmängel an 
Individualsoftware* vereinbarte Verjährungsfrist für Rechtsmängel an folgenden vereinbarten 
Systemkomponenten* _____ gilt. 

☐ Die Verjährungsfristen für Sach- und Rechtsmängel ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

16.2 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel an Teilleistungen 

☐ Abweichend von Ziffer 13.4 EVB-IT System-AGB endet die Verjährungsfrist für Mängel an 
Teilleistungen nicht zwei Jahre nach der Teilabnahme und frühestens neun Monate nach der 
Gesamtabnahme, sondern gemäß Anlage Nr. _____. 

16.3 Mängelmeldungen 

16.3.1 Form der Mängelmeldung 

☐ Abweichend von Ziffer 11.3 EVB-IT System-AGB erfolgt die Mängelmeldung gemäß Anlage Nr. 
_____ 
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16.3.2 Adresse für Mängelmeldungen 

Die Mängelmeldung erfolgt: 

☒ an folgende Adresse:  

Art des Kontakts Kontaktdaten 

Name/Firma:  

Organisationseinheit/Abteilung:  

☐ Postanschrift:  

☐ Telefon:  

☐ Fax:  

☐ E-Mail:  

☐ Web-Adresse:  

  

☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

16.4 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Servicezeiten, Hotline 

16.4.1 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Mängelklassen 

☐ Für die Zeit bis zur Verjährung der Mängelansprüche (Gewährleistungsfrist) werden folgende 
Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* vereinbart: 

Mängelklasse Reaktionszeit*  
in Stunden 

Wiederherstellungszeit*  
in Stunden 

Betriebsverhindernder Mangel 24 72 

Betriebsbehindernder Mangel 72 120 

Leichter Mangel 120 240 

  

Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der 
Mängelmeldung während der Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten 
Servicezeiten. 

Ergänzend können in Nummer 16.2 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart 
werden. 

☐ Die Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* werden in Anlage Nr. _____ für die dort 
abweichend von Ziffer 3 EVB-IT System-AGB definierten Mängelklassen festgelegt. 

16.4.2 Servicezeiten 

☐ Es werden folgende Servicezeiten vereinbart: 
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Tag Uhrzeit 

Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr 

An Sonntagen von _____ bis _____ Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von _____ bis _____ Uhr 

16.4.3 Hotline 

☐ Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) zu 
folgenden Zeiten: 

Tag Uhrzeit 

_____ bis _____ von _____ bis _____ Uhr 

An Sonntagen von _____ bis _____ Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von _____ bis _____ Uhr 

  

☐ Weitere Vereinbarungen zur Hotline (Leistungsumfang) gemäß Anlage Nr. _____. 

16.5 Teleservice* 

☐ Der Auftragnehmer erbringt Teile der Leistung mittels Teleservice* entsprechend der 
Teleservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. _____. 

16.5.1 Weitere Vereinbarungen zur Mängelhaftung 

☐ Der Ausschluss der Rechtsmängelhaftung wegen Patentverletzungen, die Dritte gegen den 
Auftraggeber wegen einer Nutzung außerhalb von EU und EFTA geltend machen (Ziffer 13.7 EVB-
IT System-AGB), gilt nicht. 

☐ Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

  

17 Regelung entfällt 

 

18 Vertragsstrafen bei Verzug 

18.1 Verzug bei Erstellung des Gesamtsystems 

☐ Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB gilt die dort aufgeführte Vertragsstrafe auch bei 
Überschreitung der für die einzelnen Meilensteine im Termin- und Leistungsplan des jeweiligen 
Einzelauftrages. 

Die Summe der vorstehenden Vertragsstrafen ist auf den in Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB festgelegten 
Höchstbetrag anzurechnen. 

☐ Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB gilt die dort aufgeführte Vertragsstrafe nicht bei 
Überschreitung der für die Teilabnahmen gemäß Anlage Nr. _____ festgelegten Termine. 

☐ Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB wird bei Verzug der Leistung die 
Vertragsstrafenregelung gemäß Anlage Nr. _____ vereinbart. 
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18.2 Verzug bei Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* 

☐ Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB werden in Anlage Nr. _____ 
Vertragsstrafen für die Nichteinhaltung der in Nummer 5.1.1.2 geregelten Reaktions-* und 
Wiederherstellungszeiten* zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft* nach der Abnahme des 
Gesamtsystems vereinbart. 

☐ Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB werden in Anlage Nr. _____ 
Vertragsstrafen für die Nichteinhaltung der in Nummer 14.4.1 geregelten Reaktions-* und 
Wiederherstellungszeiten* im Rahmen der Mängelhaftung (Gewährleistung) vereinbart. 

  

19 Weitere Vereinbarungen 

19.1 Garantien 

19.1.1 Auftragnehmergarantien 

☐ Der Auftragnehmer übernimmt zusätzlich zu der in diesem Vertrag (Nummer 14 und Ziffer 13 EVB-
IT System-AGB) vereinbarten Mängelhaftung eine Haltbarkeitsgarantie, deren Konkretisierung 
und/oder Begrenzung, z.B. des Inhalts oder der Rechtsfolgen in der Anlage Nr. _____ erfolgt. 

☐ Der Auftragnehmer übernimmt zusätzlich zu der in diesem Vertrag vereinbarten Mängelhaftung 
(Nummer 14 und Ziffern 13, 14 EVB-IT System-AGB) eine Beschaffenheitsgarantie, deren 
Konkretisierung und/oder Begrenzung, z.B. des Inhalts oder der Rechtsfolgen in Anlage Nr. _____ 
erfolgt. 

19.1.2 Herstellergarantien 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass die Hersteller der in Anlage Nr. _____ Systemkomponenten* die 
dort benannten Haltbarkeitsgarantien übernehmen: 

☐ Weitere Vereinbarungen (Konkretisierung und/oder Begrenzung z.B. des Inhalts oder der 
Rechtsfolgen) zur Haltbarkeitsgarantie und/oder Beschaffenheitsgarantie des Herstellers gemäß 
Anlage Nr. _____. 

19.2 Übergabe bzw. Hinterlegung des Quellcodes* 

19.2.1 Übergabe des Quellcodes* 

☐ Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB wird der Quellcode* der Individualsoftware* 
gemäß Anlage Nr. _____ übergeben. 

☐ Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB wird die Individualsoftware* gemäß Nummer 
4.5.1 lfd. Nr. _____ nur im Objektcode* und nicht im Quellcode* übergeben. 

☐ Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB wird der Quellcode* der Anpassungen der 
Standardsoftware*, die nicht in den Standard übernommen werden, gemäß Ziffer 2.3.3 EVB-IT 
System-AGB gemäß Anlage Nr. _____ übergeben. 

☐ Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB wird der Quellcode* der Individualsoftware* am 
Ende jedes Erstellungstages in dem Software-Depository des Auftraggebers gespeichert. 

☐ Näheres ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB wird der Quellcode* der Anpassungen der 
Standardsoftware* gemäß Ziffer 2.3.3 EVB-IT System-AGB am Ende jedes Erstellungstages in 
dem Software-Depository des Auftraggebers gespeichert. 

☐ Näheres ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

Die Pflichten in Bezug auf die Übergabe des Quellcodes* von Open Source Software* bleiben von den 
vereinbarten Abweichungen nach dieser Nummer unberührt. 
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19.2.2 Hinterlegung des Quellcodes 

☐ Es wird gemäß Ziffer 18.2 EVB-IT System-AGB die Hinterlegung des Quellcodes* für 

Standardsoftware* oder Individualsoftware* (abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System- 

AGB) vereinbart. 

  

Software gemäß Hinterlegungsstelle und 
Hinterlegungsvereinbarung 

Beitritt zu einer bestehenden 
Hinterlegungsvereinbarung ja/nein 

Anlage Nr.  
dort  

  

Hinterlegungsstelle: 
Hinterlegungsvereinbarung 
gemäß Anlage Nr.  

Anlage Nr.  

19.3 Sicherheiten 

19.3.1 Vorauszahlungsbürgschaft 

☐ Die Übergabe einer Vorauszahlungsbürgschaft gemäß Ziffer 20.1.1 EVB-IT System-AGB wird 
vereinbart. 

☐ Abweichend von Ziffer 20.1.1 EVB-IT System-AGB beträgt die Höhe der Vorauszahlungsbürgschaft 
statt 100 % der Vorauszahlung _____ Euro (Hinweis: wenn niedriger als 100 % der Vorauszahlung, 
haushaltsrechtlich i.d.R. nicht zulässig). 

19.3.2 Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheit 

Es werden für die Vertragserfüllung folgende Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheiten 
vereinbart: 

☐ Vertragserfüllung 

Es wird die Leistung einer Sicherheit für die Vertragserfüllung durch Hinterlegung von Geld auf 
einem Sperrkonto oder Übergabe einer Vertragserfüllungsbürgschaft gemäß Ziffer 20.1.2 
EVB-IT System-AGB vereinbart. 

Höhe der Sicherheit: 

☐ Abweichend von Ziffer 20.1.2 EVB-IT System-AGB beträgt die Höhe der Sicherheit _____% 
des Erstellungspreises*. 

☐ Abweichend von Ziffer 20.1.2 EVB-IT System-AGB wird die teilweise Rückgabe der Sicherheit 
nach Teilabnahmen gemäß Anlage Nr. _____ geregelt. 

Der Auftraggeber kann eine Anpassung der Sicherheit gemäß Ziffer 20.1.2 EVB-IT System-AGB 
verlangen. 

  

☐ Mängelhaftung (Gewährleistung) 

Es wird die Leistung einer Sicherheit für die Mängelhaftung durch Hinterlegung von Geld auf einem 
Sperrkonto oder Übergabe einer Mängelhaftungsbürgschaft gemäß Ziffer 20.1.3 EVB-IT 
System-AGB vereinbart. 

Höhe der Sicherheit: 

☐ Abweichend von Ziffer 20.1.3 EVB-IT System-AGB beträgt die Höhe der Sicherheit _____% 
des Auftragswertes*. 

ODER 
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19.3.3 Kombinierte Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheit 

Es wird die Leistung einer Sicherheit für die Vertragserfüllung und Mängelhaftung durch Hinterlegung 
von Geld auf einem Sperrkonto oder Übergabe einer Vertragserfüllungs- und Mängelhaftungsbürgschaft 
gemäß Ziffer 20.1.4 EVB-IT System-AGB vereinbart. 

☐ kombinierte Vertragserfüllungs- und Mängelhaftungssicherheit 

Höhe der Sicherheit: 

☐ Abweichend von Ziffer 20.1.4 EVB-IT System-AGB beträgt die Höhe der Sicherheit für die 
Vertragserfüllung _____% des Erstellungspreises* und für die Mängelhaftung _____% des 
Erstellungspreises* 

Der Auftraggeber kann eine Anpassung der Sicherheit gemäß Ziffer 20.1.4 EVB-IT System-AGB 
verlangen. 

19.4 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

☒ Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 21 EVB-IT System-AGB ergeben sich Regelungen zur 
Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr. zusätzliche Vertragsbedingungen SPK. 

☐ Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet 
werden sollen (Auftragsdatenverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr. _____ eine 
schriftliche Vereinbarung, die zumindest die gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet. 

☐ Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. _____. 

19.5 Vereinbarungen zur Korruptionsprävention 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich für die Laufzeit des Vertrages 

☐ die in Anlage Nr. _____ aufgeführten Vorschriften zur Korruptionsprävention in der öffentlichen 
Verwaltung zu beachten. 

☐ folgende weitere Regelungen einzuhalten: _____. 

19.6 Kündigungsrecht des Auftraggebers 

☐ Abweichend von den gesetzlichen Regelungen und Ziffer 16.2 EVB-IT System-AGB ergeben sich 
die Ansprüche des Auftragnehmers bei einer Kündigung des Auftraggebers gemäß § 648 BGB aus 
Anlage Nr. _____. 

19.7 Sonstige Vereinbarungen 

☒ Sonstige Vereinbarungen: zusätzliche Vertragsbedingungen der SPK 

☒ Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. Leistungsbeschreibung 

 

  

 

-----BEGIN EVB-IT digital Repro-Code----- 
 
eJzNWduOFEcS/ZVSP9nSJK68ViayLIGMd5ENQtx2tRZCeYnsKU91dW9VNZix+Bt/wz75jR/bk90NzEwPM40MAglmeqo6LhlxIuJE1R+zcT28oFezm3/M2jS7ObNWkEnKM89dZiqrmnkVDfPauUiCuxDl7Gg20LjupnF289edXHbe8Np4FrlvmIq
1Y1ZJy3gWoiYhg1KOURBJaEWMe+hVuXEs1CayHI2uY5KRuGRNw7VsomeKasuUw49gXM0COYH7+KdrePDfNY1Tu+zvFusHyvh+fElDOev0akWQGyc/tfH5RL9PuP3Cd1C6OdPm4+zmNKzp9bOjGf2+6trYTt2rO4vVhGhl3430+mi2oj61/fzWTn
G/7rrXRx8TEs+Fr41QrCaOkFBDzOo6sBgJ4nBeac2cF3XwSbLkPGcKOWIhEbFaB0mBh6QadzEkB8rshSQPRM9zS10aLw3J7nAhCBtt8iwpC/VaWGatwzF4dqppkvBOQ36n9NHjh3fv/wN/j+vweHvpxzs/3Xryy+O3NnAltVTdI/zsJ4rHfXuy6
ny/7udH1W0a47HPefPHk0Xw62rdp+resp/8nKoXy34nuMnnsqd+c5+15ULXba5VbV8l3Li1HseJug66xkADtfEYV+/JeqtSuI1HQ+tDR/f9ojj2goZp8PNxTvONiT49bqFi9vorgIb2StTcBkS/0Sgpa5jNRrHosjeR5yCVuQiNA2Uuh8YHa2X2
/eqH29QiyEP1lIa5D1TN6XiqaKxOkdPBd9V6UX0oy5vwl5vb1tIiNX2is6nf5Pmffkgv/UBHVTh9eePdnyfLxarkfdqkftq68BIatnLDMZJGPS6fMz2n4c2fE3SNy5ew/Na7HayKQ3f7QNPQUuj98YKq8c2fi6krkBmqu4/Zo1eAEi63/Um3Hlv
gpKK2x3kfI9qdX+dx4/PpS4TlX8sCtBvV99+tfkCkdr9+/FA0th4Vd3BrXA1UpAt+87Kbbz/9Qu044bv4OLbw9divVxM8jMfFw4L39999sBzbXWWcrke/WBDkskcp3Nx4su5++L5ri0e3QimvcozhTOD6ChD82fe+Y3fPFtU3KJxvNxq+K+JbFU
8Wp+t5tdPxtE20XA3L3+hkV4a4euy7sAvVJfU4Qq1we2pvrXNxrUQ0v/mrz1VPa3pb+WdLnTbFXtQvLlO/dfrm5gt99ePyZI1oTH7Ibbeovnm8XMODCKj31aKdqp+Xq3z85n8DDf23RxsZZGXewhjA2XapIL0jQOS86PIYX3y0BIbeSg1+vZjDg
VwyclQtCsgX8L0o+nkN9891q28uxg1o2up5dLLuVtN6OPqQe/LSRD3a+DUenfVsA/GNzLic36geFpAN+L9ro+dO9O2Nqqrep+S7gpiSkxG5OB42NYFqycth4d8BbVGdLPuTgUpVPllkv6vy21Qa4xnkJiQqUAtEvvlrPp2B9oiSOi0569vxbUng
uw9LMfa4MZVygaFSJD2Vi9sCm30Fndk7UVuz4TlBMVU3gfmYLWsoGmdDdD7sDe0DZfZ5DI7T0fN4vGwjXezO52bZSF0Yp/dTtzCco9ly9c6FunYqacGZMBkuNJIzp3lmgdfaZAcy1fBZCS4a+k9bmnDz12clfhcs+b5DF31vaRP9c6YskbCJc5a
TjjhyCswpKRg4nLF17WsvxJ6pXZ4gUVtZE5M+Y4Y5xZmVcDgJsJtGcSSR3vOPW/fv3/n3NfRjf+7vTvD62VeAJqsNksIjI2nAt4RuWJAa/FlDNskg67DHig+U2UPTpjUdAqYTNKWrElyDf0aZJVIDaqiyVswaZ1gDpmEtIK4afxCW2i3twtgoXe
FKTHHns7cNAw4QcUoZ+wtpxkOoRaOltUYfZPLWVVa4jIGXtUiaZGCFo9wJp/O68dI67FDaHmTl9tVWrHMEAzWvAQxjE7MkBNDeZBOxMOVAB1lZ5Y6uLkWnsd1JBEt4SWVbKORQBdZwLx3FhpxNB5nasvAr+kuSOXMROPOpLA4cq2ZorENJBJddS
B7s8yBL44Z8Pd/+usKgTuQdSov53CB2QCRzDeBICgVIAEXU8iMMdi1lGq5BoaFaZROIhZBL5QUsXzkElmrdoM/h/Jt99HqbNLxlL1eZywVwtaihv0lMAZzMBay/MidSUluf6sOyN9Lw4kzRX2YreTS0qNHDGg9Q1hH9xGOR5zqjFSenLB0Wztgt
1+kqS9pR5oFqTD/vgBTrmQ1YU4T0wUuRbB0vs/Tle3WUjVVeKRZEGaEGLdc7dOBovOPcBW1NvtirD5T5G5O/B9G7okyc4Bo9MjIuLDqAQ8idRBsItZRaGCmUP6xx/uavhGoZ6wFHFD4jgIkMc7XDYQl2uDMCve2rTKrIwWrlsSqLzTA1Nb6UasZ
jnUyNzSQqfjGpB8p8vqQKlKbOOJSPCY0hC7T1ELHpJ0/kG2Q6H9aHrk5qjCZoymL3XC9gcFh0WyadUVZHVQsyHyJyXCkgDyGvQXIR/ACSYigAH6nROrrA7ZkHSfef3Lt95+E5Jnf3/tUsLsPec/51sLg6hYRB61h2AqwVd5gTEBZSuSCijCbvPa
05UObzgUhT8oKUQZ/npTXVkjkPsqMSCLrETmJs/AQgkkLb4DAkIwVwKgfAgnQYRtympJoYaxG+ys5AVAeVPHaPCBEkxYJqmPJozlCTQBVjDheTeqDMJ0vqfrgxQYU0IZZeAFqE3ovlS0SGTh9tRM0q+/H9fg870je1MSAKvCkrnkvgyB45luBhz
gThvb5sA/jySbVGugiGjWUUDEcpzQF/iaqrMZVxpoj1aW/fOkzm81WqyjUCay2rsV+Bxdcaux6igW7fJKFDbrj7BJXqQL0095EFTpgqAWMt5BJvAvfjCqeN+xR+lyGFFGEbxOaUQfqxaCDUFLEDCC4zxoduXP232v2pP+6+jmZPOWhlsP02ioNR
1RmrqK+J4aS2PJ8I1u81+wNlPh+EpI6pieBnFFVZBPHDo1GwBDLoeIpNzp8CQlIjgsp7phuJZt+EBAaIZuTJlbEGHhovmylfPqnOuZQFEkQpw3EF6FqOIDWC5+izxG4S917FHSbzN5J6DT3zRpXXfkxKLGoqcQTbyPLwAqCKxmCRu4xz7+f0OqI
AzZpEw7SS5XlFaT8gukzGxkofgxDmsqciXz6pCtxVGp+xuUVociBbziJKTmdnXGOU21/YDpT5jBOca82b0OjSfMvRHJbHJqH5Cy0bgcU55MPSeuUEL7we8AnMBIUdpiEwFW4zclwb2+ha5nTZs4WPTeqzEqqefv+lHaczy0EZBdBQvLzsnUDxm4
YRvm5nwcrPSyxns3cgEWc0/Gf35qu89yrv2Mqbygeb920TDeVRb3+9PnlG3/nXENfLqjOyDwYcJ3R+mq6X0+fP8ObP6XT7vuXp7sV0OPNC5dGDnz+s8VmJvo8nuPD03TfEjfpGmbk4xKuwXJ7s7tw9tMZmr/8P0p2/RQ== 
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-----END EVB-IT digital Repro-Code----- 

 

Begriffsbestimmungen 

Auftragswert Der Auftragswert ist die Vergütung, die aufgrund eines Einzelauftrags zu 
zahlen ist. 

 

 
Bezugsberechtigter 

Der Bezugsberechtigte ist berechtigt zum Bezug von Leistungen aus der 
Rahmenvereinbarung und Auftraggeber der von ihm oder für ihn erteilten 
Einzelaufträge (Einzelauftragsauftraggeber). Ob der Bezugsberechtigte 
auch selbst abrufberechtigt ist, ergibt sich aus Teil A, Nummer Teil AI 6.3 
dieses Vertrages. 

 

 
Nebenkosten 

 

 
Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur Leistungserbringung 
notwendig und vom Auftraggeber ausdrücklich als zu erstatten vorgesehen 
sind, aber weder Reisekosten noch Materialkosten sind. 

 

 
Reaktionszeit 

Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit den Störungs- bzw. 
Mängelbehebungsarbeiten zu beginnen hat. Der Zeitraum beginnt bei 
Cloudleistungen oder soweit ein Monitoring der Leistungen vereinbart mit 
dem Auftreten der Störung, anderenfalls mit Eingang der 
Störungsmeldung, läuft jedoch nur in den vereinbarten Servicezeiten*. Tritt 
die Störung außerhalb dieser Zeiten ein, beginnt die Reaktionszeit mit der 
nächsten Servicezeit*. 

Remoteservice 

 

 
Leistungen unter Inanspruchnahme von technischen Einrichtungen zur 
Fernkommunikation von einem Standort außerhalb des Einsatzortes der 
vertraglichen Leistungen, in einigen EVB-IT AGB auch als Teleservice 
bezeichnet. 

 

 
Störung 

Beeinträchtigung der Eignung der Leistung zur vertraglich vereinbarten 
bzw., soweit eine solche Vereinbarung fehlt, zur vorausgesetzten oder 
sonst zur gewöhnlichen Verwendung. Dies gilt unabhängig von einem 
Vertretenmüssen und unabhängig davon, ob diese Abweichung bereits bei 
Leistungsbeginn vorlag. 

 

 
Systemkomponente 

Teil des Gesamtsystems*, z. B. Hard- oder Software*. Hierzu gehören auch 
überlassene neue Programmstände* für die Software*. 

 

 
Ticketsystem 

 
Ein Ticketsystem (auch Trouble-Ticket-System genannt) ist ein IT-System, 
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 mit dessen Hilfe Meldungen und Anfragen empfangen, klassifiziert, 
bestätigt und mit dem Ziel der Beantwortung bzw. der Problemlösung 
bearbeitet und deren Fortschritt beobachtet und überwacht werden können. 
Das Ticketsystem bestätigt den Eingang der Meldung unter Wiederholung 
deren Inhalts. 
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